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Länderatlas 

ambulant betreute Wohngemeinschaften 

Einleitung:

Wohngemeinschaften als Orte des Wohnens und der Betreuung, Versorgung und Pflege haben mehrere Wurzeln.

Als Wohn- und Betreuungsform haben sie sich im Psychiatrie- und Behindertenbereich bereits in den 70er Jahren etabliert.

Ihre Ursprünge in der Altenhilfe haben sie in den 90er Jahren genommen – einerseits als „Alt und Jung“- Projekte vom gleichnamigen Verein in Bielefeld andererseits als spezifische Wohn- und Betreuungsform für Menschen mit Demenz in Berlin ab 1995, die vom Verein „Freunde alter Menschen“ initiiert wurden.

Anfänglich als „exotische Modellprojekte“ beargwöhnt oder – je nach Standpunkt - begeistert aufgenommen, hat es einige Jahre gedauert, bis sie sich als regelhaftes Angebot innerhalb der ambulanten Versorgung etablieren konnten. 

Mittlerweile genießen ambulant betreute Wohngemeinschaften (nicht nur) für Menschen mit Demenz ein hohes Ansehen bei allen Beteiligten, auch wenn nicht alle „Projekte“ die Erwartungen erfüllen können, die in sie gesetzt werden.

Insbesondere der von den Pionieren dieser Wohnform intendierte Paradigmenwechsel in der Beziehung von Sorgebedürftigen und Anbietern von Betreuungs- und Pflegeleistungen hat nur partiell stattgefunden. Zunehmend treten ambulante Dienste und andere Träger als Anbieter von „Wohngemeinschaftsversorgung“ auf den Markt und konkurrieren - erfolgreich, wie es scheint – mit den Projekten, die „geteilte Verantwortung“ zum Maßstab des gemeinsamen Handelns von zu Betreuenden und Betreuten machen.

Die in einigen Bundesländern enorme Verbreitung von ambulant betreuten Wohngemeinschaften wäre denn auch ohne die massiven Initiativen von „Trägern“ nicht möglich gewesen. Entsprechend schwer ist eine Bewertung dieser Entwicklung: Befürwortet man flächendeckende Angebote an ambulant betreuten Wohngemeinschaften, wird man diesen Trend eher gutheißen. Als Verfechter eines Paradigmas der Nutzersteuerung und der geteilten Verantwortung wird man diese Entwicklung kritisch und mit Skepsis betrachten.

Der vorliegende „Länderatlas“ hält sich mit Bewertungen der WG-Situationen in den einzelnen Bundesländern zurück. Zum einen sind empirisch gesicherte Aussagen zur Konstruktion und Qualität der einzelnen Projekte kaum verfügbar, zum anderen hatte das zugrunde liegende Material sehr unterschiedliche Qualität. Aus einigen Regionen ließen sich überhaupt keine Informationen gewinnen, so dass es nicht zu vermeiden war, „weiße Flecken“ auf dem Länderatlas zu akzeptieren.

Wir hoffen dennoch, dass es uns gelungen ist, einen Überblick zu präsentieren, der es potentiellen Nutzern und Initiatoren, Dienstleistern und Behörden leichter macht eine erste Orientierung in der „WohngemeinschaftsLandschaft“  zu gewinnen.

Die Systematik der Darstellung ist für alle Bundesländern gleich: Nach einer allgemeinen Beschreibung der Situation von ambulant betreuten Wohngemeinschaften (ungefähre Anzahl, regionale und konzeptionelle Schwerpunkte, beteiligte Akteure etc.) folgt eine Darstellung der Rahmenbedingungen zur Etablierung von WGs (Verortung im neuen Landesheimrecht, Einschätzung des Immobilienmarkts, Finanzierungsbedingungen)

Am Ende jedes Landeskapitels finden Sie schließlich eine Auflistung von Beratungsstellen bzw. Organisationen, die sich der Qualitätssicherung in ambulant betreuten Wohngemeinschaften verschrieben haben. 

Dieser Länderatlas ist ein „dynamisches“ Werk, dessen Aktualität auch von Informationen der Nutzer in den einzelnen Regionen abhängt. Wir möchten Sie deshalb bitten, uns Neuigkeiten in Ihrem Umfeld mitzuteilen. Benutzen Sie hierfür die Kontaktmöglichkeiten auf der Website des Projekts „Qualitätssicherung in ambulant betreuten Wohngemeinschaften“ (www.wg-qualitaet.de), die auch nach Abschluss des Projekts als Plattform der bundesweiten Qualitätsdiskussion weiter bestehen wird. 

II. Die Situation von ambulant betreuten Wohngemeinschaften in den einzelnen Bundesländern

Baden-Württemberg:

II.1. Allgemeiner Überblick

In Baden-Württemberg steckt die Entwicklung von ambulant betreuten Wohngemeinschaften noch in den Kinderschuhen. Allerdings gibt es einige sehr ambitionierte Projekte in Freiburg und Umgebung („Freiburger Modell“) und eine – gemessen am Primat der Selbstorganisation – vorbildliche WG in Kirchheim/Teck, bei der auch Angehörige einen erheblichen Teil der Betreuungsleistungen selbst erbringen. 

Die involvierten Ordnungsbehörden taten sich bislang schwer damit, Wohngemeinschafts-Initiativen außerhalb des Heimgesetzes zu behandeln. 

Der Status Quo (Stand: März 2011)

Ambulant Betreute Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz sind auch in Baden-Württemberg die dominierenden Angebote. Als Initiatoren treten vor allem Vereine, vereinzelt aber auch Pflegedienste auf. Insgesamt gibt es ein gutes Dutzend bestehender Projekte. Einige sind derzeit in Planung. 

Einen Überblick über bestehende Projekte und solche in Planung bekommen Sie auf der Website der Alzheimer-Gesellschaft Baden-Württemberg.

http://www.alzheimer-bw.de)

II.2. Die Rahmenbedingungen zur Etablierung neuer WG-Projekte

II.2.1. Das neue Landesheimgesetz in Baden-Württemberg

Das neue Landesheimgesetz ist seit dem 01.07.2008 in Kraft. Bezüglich der Behandlung von ambulant betreuten Wohngemeinschaften heißt es dort in § 1 (Anwendungsbereich), Absatz 7:

· „Dieses Gesetz gilt nicht für Wohngemeinschaften für Pflegebedürftige, wenn sie strukturell von Dritten unabhängig sind. Das ist der Fall, wenn die Mitglieder der Wohngemeinschaft alle Angelegenheiten der Wohngemeinschaft in einer Auftraggebergemeinschaft selbst regeln. Die Wahlfreiheit bezüglich der Betreuungsleistungen darf nicht eingeschränkt werden. Eine Beschränkung liegt insbesondere dann vor, wenn Vermieter und Pflegedienstleister identisch sind oder rechtlich oder faktisch verbunden sind.“

Das Gesetz hat die Messlatte für Projekte außerhalb des Heimgesetzes im bundesweiten Vergleich sehr hoch gehängt. Besonders die Forderung nach einer „Auftraggebergemeinschaft“ (auch eine zentrale Forderung der Bundesarbeitsgemeinschaft Qualitätssicherung in ambulant betreuten Wohngemeinschaften!) stellt hohe Anforderungen an die „Konstruktionsqualität“ neuer WG-Initiativen. Bislang fehlen allerdings noch Ausführungsvorschriften, wie sich eine Auftraggebergemeinschaft denn als solche legitimieren muss. Auch das Prozedere, wer denn wie den Status eines außerhalb des Heimgesetzes befindlichen Projektes feststellt (z.B. Anzeigepflicht und Prüfverfahren) ist derzeit noch nicht festgeschrieben.

Für die meisten der bislang initiierten WGs ist die Heimaufsicht zuständig und behält sich eine „Nachschau“ (alle 1 bis 2 Jahre) in der jeweiligen Wohngemeinschaft vor.

Das ganze Verfahren entspricht der sozialpolitischen Linie in Baden-Württemberg, nach der ambulant betreute Wohngemeinschaften nur eine Alternative unter vielen darstellen und entsprechend nicht gesondert gefördert werden (sollen).  

II.2.2. Das Immobilienangebot

In den größeren Kommunen des Landes ist geeigneter Wohnraum entweder nicht vorhanden oder sehr teuer.

Förderprogramme (wie etwa in NRW oder Hamburg) zum Bau bzw. Umbau von Immobilien gibt es auch nicht.

Entsprechend hat sich die Mehrzahl der Projekte in kleineren Kommunen oder im ländlichen Raum entwickelt.

II.2.3. Beratungs- und Unterstützungsangebote, Qualitätssicherung
Unter dem Dach der Alzheimer-Gesellschaft Baden-Württemberg haben sich viele Projekte in einer Arbeitsgruppe zusammengefunden. Beratung erhalten Projekte auch bei „Demenz-Support“ in Stuttgart. 

III. Finanzierung von Pflege- und Betreuungsleistungen

Beispiel (aus einem real existierenden Projekt)

1. Art der Leistungen

Die Pflege- und Betreuungsleistungen werden ausschließlich über die ambulanten Sachleistungen nach SGB XI und private Zuzahlungen finanziert. 

Es werden außerdem Leistungen nach Pflegeleistungsergänzungsgesetz (§ 45 b SGB XI) eingesetzt. 

Hinzu kommen SGB V-Leistungen, die durch Fachkräfte erbracht werden.

2. Höhe der Leistungen

Die Sachleistung ist entsprechend der Pflegestufe des Mitglieds der Wohngemeinschaft abrechenbar.

3. Überlegungen zu neuen Finanzierungsinstrumenten

Der Sozialhilfebezug sollte geklärt werden. Allerdings signalisieren die Kommunen und Landkreise (in diesem Beispiel) kein Entgegenkommen, was die Gewährung von Hilfe zur Pflege für WG-Bewohner/innen angeht.

Die ambulanten Wohngruppen des Modells haben sehr stark auf die modellhafte Erprobung des Wohngruppen-Budgets gesetzt, die aber letztlich nicht bewilligt wurde und im Pflegeweiterentwicklungsgesetz nun auch nicht vorgesehen ist. 

4. Probleme bei Ermittlung und Übernahme von Kosten

Bei der Ermittlung der Kosten gibt es keine Probleme. Die Übernahme von Leistungen der Hilfe zur Pflege (SGB XII) gibt es in den uns bekannten Fällen nicht.

Fazit:

Nach jetziger Konstellation ist das Leben in einer Wohngemeinschaft in diesem Beispiel nur für Besserverdienende möglich, da der Sozialhilfeträger keine ergänzenden Leistungen über die Pflegeversicherung hinaus und/oder zur Alltagsbegleitung erbringt.

In der Praxis werden zum Beispiel in WGs, in denen sämtliche Beschäftigungsverhältnisse über einen Pflegedienst bestehen, die Sachleistungen so zusammengelegt, dass die Präsenzkräfte und die entsprechenden Fachpflegeeinsätze davon finanziert werden können. Dies geschieht, entsprechend der geteilten Verantwortung in enger Absprache mit dem jeweiligen Verein bzw. der Angehörigengruppe. 

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei dieser Darstellung um ein Beispiel, von dem Informationen vorlagen. Ob es andere Arten der Finanzierung gibt – und wenn ja, wo – sollte am besten in den bestehenden Netzwerken (z.B. bei der Alzheimer-Gesellschaft Baden-Württemberg) in Erfahrung gebracht werden.

Bayern

Allgemeiner Überblick  
Seit der Verabschiedung des Bayerischen   Pﬂege- und Wohnqualitätsgesetz  (PﬂeWoqG)  im Juli  2008  fallen  alle  ambulant  betreuten Wohngemeinschaften  unter  bestimmten  Kriterien (siehe unten) unter die Bestimmungen dieses Gesetzes.   

In  ambulant betreuten Wohngemeinschaften  leben bis  zu 12 Mieter  in  einer  eigenständigen Wohnung  zusammen  und  bilden  eine  Gemeinschaft,  welche  selbständig,  unabhängig  und eigenständig  alle  das  Zusammenleben  betreffende  Fragen  entscheidet  und  somit  auch  die Pflege und Betreuung nach den jeweiligen Bedürfnissen und Wünschen gestaltet. 

Ambulant  betreute  Wohngemeinschaften  verstehen  sich  nicht  als  Übergangslösung  zur stationären Pflege,  sondern als eine eigenständige Versorgungsalternative.  In den derzeit ca. 100 ambulant betreuten Wohngemeinschaften  in Bayern können und werden Menschen mit unterschiedlichem und zum Teil sehr beachtlichem Pflege- und Hilfebedarf versorgt.

Die Rahmenbedingungen zur Etablierung neuer WG-Projekte Merkmale einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft  nach dem Bayerischem Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PﬂeWoqG)
Zentrales  Kennzeichen  ambulant  betreuter  Wohngemeinschaften  in  Bayern  muss  die Selbstbestimmung ihrer Mitglieder sein (siehe Art. 2 Abs. 3 und Art. 22 PﬂeWoqG).
Dies  soll  durch  ein  konstituiertes Gremium  der Selbstbestimmung  gewährleistet werden,  in dem  jeder Mieter  stimmberechtigt  vertreten  ist.  Für Mieter,  die  ihre Angelegenheiten  nicht mehr  selbstständig  entscheiden  können,  handeln  in  diesem  Gremium  deren  gesetzlicher Betreuer oder Angehöriger.
Der Vermieter und die Pﬂege-  und Betreuungsdienste können an den  Sitzungen  teilnehmen,  wenn  das  Gremium  der  Selbstbestimmung  sie  dazu  einlädt. Allerdings haben sie nur beratende Funktion und kein Stimmrecht bei Entscheidungen. 
Es muss außerdem sichergestellt sein, dass: 
  Pﬂege-  /  Betreuungsanbieter  sowie  Art  und  Umfang  deren  Leistungen  durch  die Bewohnerinnen  und  Bewohner  oder  deren  gesetzliche  Betreuungspersonen  frei wählbar  sind  und  auch  wieder  gekündigt  werden  können.  Dazu  gehört,  dass Mietvertrag und Pﬂege- bzw. Betreuungsvertrag getrennt und voneinander unabhängig sind, d.h. die Kündigung des Pﬂege- und Betreuungsvertrags  ist unabhängig von der  Kündigung des Mietvertrags möglich.

  die  Dienstleistungserbringer  (Pﬂege-  und  Betreuungsdienst)  Gäste  in  der Wohngemeinschaft  sind.  Es  dürfen  keine  Büroräume  in  oder  in  enger  räumlicher Verbindung mit der ambulant betreuten Wohngemeinschaft vorhanden sein 
  die  ambulant betreute Wohngemeinschaft baulich, organisatorisch und wirtschaftlich selbstständig, insbesondere kein Bestandteil einer stationären Einrichtung ist  
  sich  nicht  mehr  als  zwei  ambulant  betreute  Wohngemeinschaften  der  gleichen Initiatoren in unmittelbarer räumlicher Nähe und organisatorischem Verbund beﬁnden 

und 
  maximal zwölf pﬂege- oder betreuungsbedürftige Personen in der ambulant betreuten Wohngemeinschaft wohnen
Spätestens wenn  die  ersten Mieter  in  die Wohngemeinschaft  einziehen, muss  die  ambulant betreute  Wohngemeinschaft  bei  der  zuständigen  FQA  -  Fachstellen  für  Pflege-  und Behinderteneinrichtungen-  Qualitätsentwicklung  und  Aufsicht  (früher  Heimaufsicht) angezeigt werden. Allerdings empfiehlt es sich die zuständige FQA bereits im Vorfeld in die Vorbereitungen  mit  einzubeziehen,  um  Unterstützung  zu  bekommen  und  eine  positive Grundlage zur Zusammenarbeit zu schaffen. 

Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen hat zum Thema ambulant betreute Wohngemeinschaften Broschüren herausgegeben: 

-  Praxisleitfaden für die Qualitätssicherung in ambulant betreuten Wohngemeinschaften 

(http://www.verwaltung.bayern.de/Gesamtliste-.613.3486147/index.htm) 

-  Selbstbestimmt  leben  in  ambulant  betreuten  Wohngemeinschaften-  Informationen, rechtliche  Fragen  und  Verträge  (http://www.verwaltung.bayern.de/Gesamtliste-

.613.4014834/index.htm) 

-  Alternative Wohnformen  für  ältere Menschen- Ausgewählte Beispiel  aus  der  Praxis 

(http://www.verwaltung.bayern.de/Gesamtliste-.613.4016630/index.htm) 

Diese können unter www.verwaltung.bayern.de bestellt oder heruntergeladen werden. 

Immobilienangebot 

Im  Gegensatz  zu  stationären  Einrichtungen  bestehen  ordnungsrechtlich  bei  ambulant betreuten  Wohngemeinschaften  keine  baulichen  Mindestvorgaben  (Brandschutz  vgl. nachfolgende  Ausführungen).  Empfehlungen  hat  die  bayerische  Architektenkammer herausgegeben.  Diese  können  unter  www.ambulant-betreute-wohngemeinschaften.de 

heruntergeladen werden. 

Die örtlich zuständige FQA prüft  lediglich, ob die gesetzlichen Kriterien vorliegen und eine 

Einstufung als ambulant betreute Wohngemeinschaft erfolgen kann.  

Zu  empfehlen  ist  es,  sich  frühzeitig  mit  der  für  den  Vollzug  des  Baurechts  zuständigen Bauaufsichtsbehörde Kontakt  aufzunehmen,  um  abzuklären, welche Anforderungen  an  eine bauliche  Anlage  mit  ambulant  betreuten  Wohngemeinschaften  z.B.  im  Hinblick  auf Barrierefreiheit oder Brandschutz  zu beachten  sind und ob  aufgrund  einer  solchen Nutzung ggf. eine Baugenehmigung erforderlich ist.  

Eine  ambulant  betreute Wohngemeinschaft  für  hilfs-  und  pflegebedürftige Menschen  ist  in erster  Linie  ein  Ort  des Wohnens.  Die Wohnung  sollte  trotz  baulicher  Anpassungen  und Einsatz von Hilfsmitteln den Charakter einer Wohnung wie zu Hause behalten. 

Unterstützung und Beratungsangebote, Qualitätssicherung 

Möglichkeiten der Förderung 

Fördermittel zum  (Um-)Bau einer  Immobilie   können  für  innovative Modellprojekte bei der zuständigen Bezirksregierung  beantragt werden. Infos unter www.landesstiftung.bayern.de  

Desweiteren  empfiehlt  es  sich,  frühzeitig  mit  dem  für  den  Bauort  zuständigen Bewilligungsstellen der Wohnraumförderung Verbindung aufzunehmen und prüfen zu lassen, ob  einen  Förderung  in  Bayerischen  Wohnungsbauprogramm  in  Betracht  kommt.  Weiter Informationen unter www.wohnen.bayern.de 

Im  Rahmen  der  Förderrichtlinie  „Neues  Seniorenwohnen“  kann  der  Freistaat  Bayern  eine  

Anschubfinanzierung für den Auf.- und Ausbau einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft bis  zu  40.000€  gewähren.  Gefördert  werden  können  Personal-  und  Sachkosten  (keine Investitionskosten) für max.1 ½ Jahre. Mit diesen Mitteln kann z.B. eine externe Moderation 

bezuschusst werden.  

Infos unter www.stmas.bayern.de/senioren/seniwof/index.htm. 

Qualitätssicherung 

Die  Verantwortung  für  die  Lebensqualität  der  Menschen  in  einer  ambulant  betreuten Wohngemeinschaft und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben liegt bei den Mietern bzw. 

deren  gesetzlichen Vertretern. Die  interne Qualitätssicherung  erfolgt  also  durch  ein  aktives Gremium der Selbstbestimmung. 

Eine  externe  Qualitätskontrolle  ergibt  sich  durch  die  Prüfung  der  ambulant  betreuten Wohngemeinschaft  als  schutzwürdige  Versorgungsform  für  pflege-  und  hilfsbedürftige Menschen im bayerischen Pflege-Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG).  

Die  örtlichen  zuständigen  FQA  beraten  und  kontrollieren  die  Ergebnisqualität  der beauftragten  Leistungen  in  ambulant  betreuten Wohngemeinschaften. Dabei  soll  sie  darauf achten,  dass  die  Interessen  und  Bedürfnisse  von  alten,  behinderten  und  pflegebedürftigen 

Menschen  auch-  oder  erst  recht-  in  ambulanten  Versorgungsformen  erkannt,  beachtet  und geschützt  werden.  Nach  dem  Motto  „Soviel  Kontrolle  wie  nötig,  soviel  Beratung  wie möglich“ soll die Selbstbestimmung der Wohngemeinschaftsbewohner gewahrt, ihr Recht auf 

Schutz aber nicht vernachlässigt werden. 

Finanzierung 

Hier wird auf die Darstellung von Einzelbeispielen verzichtet.  

Beachtet werden muss  die Unterscheidung  zwischen  den Kosten  für  den  Initiator  und  den Kosten für den Mieter. 

Kosten für den Initiator 

Neben  dem  Zeitaufwand  für  die  Suche  nach  einer  Immobilie  und  dem  Konzeptentwurf, können je nach Umstand auch finanzielle Vorleistungen notwendig sein:  

-  Kosten  für Neubau, Umbau, Anpassung, Kauf, Mietkaution  im  Zusammenhang mit der Immobilie 

-  Kosten für Projektplanung, Fördermittelakquirierung und Öffentlichkeitsarbeit 

-  Kosten für Planung, Ausschreibung, Schulung im Zusammenhang mit der pflege- und Betreuungsorganisation  

 Kosten für den Mieter 

Wohnen 

Neben  der  Miete  für  das  eigene  Privatzimmer  und  den  anteiligen  Gemeinschaftsflächen zuzüglich der auf alle Mieter gleichmäßig umgelegten Nebenkosten, kommt meist noch eine Mietkaution und die gesetzlich geregelten Renovierungs- und Reparaturkosten hinzu.  

Die  Miete  muss  von  den  Mietern  aus  dem  eigenen  Einkommen  oder  Vermögen  bezahlt werden. Bei Mietern mit  geringem Einkommen,  die  keine Grundsicherung  beziehen,  sollte Wohngeldanspruch geprüft werden.  

Besonders  für  Sozialhilfeempfänger  ist  es wichtig,  dass  sich  die Miete  an  der  ortsüblichen Kostenstruktur  orientiert.  Es  empfiehlt  sich,  hier  frühzeitig  mit  den  örtlich  zuständigen Sozialhilfeträgern abzuklären, inwieweit Kosten hier übernommen werden können.  

Verpflegung und Wirtschaftsbedarf 

Das Gremium der Selbstbestimmung  legt einen Betrag für Lebensmittel, hauswirtschaftliche Artikel und andere Verbrauchsgüter des täglichen Lebens fest. Dieser wird von jedem Mieter monatlich in eine von Gremium verwaltete Haushaltskasse einbezahlt.  

Die Gründung eines Wohngemeinschaftskontos empfiehlt sich nicht nur zur Verwaltung der Haushaltskasse  sondern  je nach vom Gremium der Selbstbestimmung gewünschten Umfang auch zur Bildung von Rücklagen für Neuanschaffungen, Feste, Mietausfälle usw. 

Hauswirtschaftliche Versorgung 

Das  Gremium  der  Selbstbestimmung  entscheidet,  wer  den  Einkauf,  die  Zubereitung  der Mahlzeiten  oder  auch  die  Reinigung  der  Wohnung  und  der  Wäsche  übernimmt  und  in welchem Umfang diese Tätigkeiten erfolgen sollen. Eine Kosteneffizienz kann hier durch das Poolen von Leistungen, einen Kostenersparnis durch Eigenleistung der Angehörigen erfolgen. 

Pflege 

Die Pflegekosten  für die  einzelnen Mieter  richten  sich nach dem persönlichen Pflegebedarf und  können  unterschiedlich  hoch  sein.  Zumeist  bestehen  Ansprüche  aus  der Pflegeversicherung  (Ambulante  häusliche  Pflege  nach  SGB  XI)  und  aus  der Krankenversicherung  (Häusliche Krankenpflege nach SGB V), welche- wie  in der häusliche Versorgung  üblich-   von  einem  ambulanten  Pflegedienstes  aufgrund  eines  Pflegevertrages erbracht und mit der zuständigen Pflege- bzw. Krankenkasse abgerechnet werden. Ein Poolen in  diesem  Bereich  ist  nicht  möglich,  da  es  sich  um  personenbezogene  notwendige Pflegeleistungen handelt. 

Betreuung 

Ob  und  in  welchem  Umfang  zusätzlich  zum  Pflegebedarf  weitere  Betreuungsleistungen notwendig sind,  richtet sich vor allem nachdem Bedarf der Mieter.  In der Regel  reichen die Leistungen  der Pflegekassen  nicht  aus,  um  für  pflege-  und  betreuungsbedürftige Menschen 

(Z.B.  mit  erheblichen  Kompetenzeinbußen,  insbesondere  mit  Demenzerkrankungen)  einen 24-Stunden Betreuung zu finanzieren. Deshalb sind diese Kosten von den   Mietern selbst zu übernehmen.  Die  Finanzierung  dieser  Leistungen  werden  in  einer  ambulant  betreuten 

Wohngemeinschaft  durch  das  gemeinsame  Planen  und  Abrufen  dieser  Leistungen  ermöglicht.   
Anspruch auf Sozialhilfe 

Bei nachgewiesener Bedürftigkeit eines Mieters bestehen Ansprüche aus der Sozialhilfe (SGB XII). Neben angemessenen Wohnraumkosten werden gegebenenfalls auch Kosten für Pflege und  Betreuung  übernommen.  Im  Einzelfall  kann  die  Kostenübernahme  abgelehnt  werden, wenn  sich  im Rahmen der Prüfung von Zumutbarkeit und unverhältnismäßigen Mehrkosten herausstellt,  dass  die  Versorgung  in  der  ambulant  betreuten  Wohngemeinschaft unangemessen höhere Kosten verursacht als die stationäre. 

Weitere Tipps zur Finanzierung 

-  Auch bei steigendem Pflege- und Betreuungsbedarf sollte eine Mieterin/ ein Mieter in der Wohngemeinschaft bleiben können. 

-  Einnahmeausfälle  (z.B.  durch  Krankenhausaufenthalte  der Mieterinnen  und Mieter) sollten einkalkuliert werden 

-  Eigenleistungen  in  Pflege,  Betreuung  und/oder  Hauswirtschaft  durch  Angehörige können sich kostenmindernd auswirken. 

-  Rücklagenbildung  ist  sinnvoll,  um  notwendige  Neuanschaffungen,  Reparaturen  und Renovierungen bestreiten zu können. 

-  Die  Kosten  müssen  sowohl  für Mieterinnen  und Mieter  als  auch  für  Interessenten transparent sein. 

Informationen und Beratung  

Informationen  und  Beratung  kann  man  bei  der  zuständigen  FQA  (früher  Heimaufsicht) erhalten.    Die  Adressen  der  FQAs  sind  im  Internet  unter www.stmas.bayern.de/pflege/stationär/fqa.htm eingestellt.  

Anlaufstelle für Initiatoren ist außerdem die seit 1. Oktober 2007 eingerichtete Fachstelle für ambulant betreute Wohngemeinschaften in Bayern, die unter der Trägerschaft des Instituts „aufschwungalt“  in München  steht  und  vom Bayerischen  Staatsministerium  für Arbeit  und 

Sozialordnung, Familie und Frauen gefördert wird. 

Hier erhält man Unterstützung sowie fachliche Beratung bei allen relevanten Fragestellungen hinsichtlich der Konzeptentwicklung. Darüber hinaus bietet die Fachstelle auch Beratung bei der  Konzeptumsetzung  an,  z.  B.  hinsichtlich  des  Aufbaus  und  der  Moderation  eines Gremiums der Selbstbestimmung. 

Kontaktadresse: 

Fachstelle für ambulant betreute Wohngemeinschaften in Bayern 

Auenstraße 60 

80469 München Tel.  0 89 / 20 20 54 33 

Fax  0 89 / 50 08 04 02 

E-Mail: info@ambulant-betreute-wohngemeinschaften.de 

Internet: www.ambulant-betreute-wohngemeinschaften.de

Berlin

II.1. Allgemeiner Überblick

Berlin hat die mit Abstand größte Verbreitung von ambulant betreuten Wohngemeinschaften für Menschen (nicht nur) mit Demenz vorzuweisen. Anfang 2009 gibt es ungefähr 300 Projekte, von denen etwa zwei Drittel homogene „Demenz-WGs“ sind.

Diese Entwicklung ist durch mehrere Faktoren geprägt (worden): Zum einen ist hier vor mehr als 12 Jahren die erste ambulant betreute WG für Menschen mit Demenz gegründet worden und das entsprechende Know-how mittlerweile verbreitet. Der Verzicht der Aufsichtsbehörden auf ordnungsrechtliche Behandlung dieser Wohnform hat ein Übriges zur Verbreitung beigetragen. Förderlich waren zudem ein großes Potential an „alternativ“ denkenden und somit für diese Wohnform aufgeschlossenen Angehörigen und ein umfangreiches Wohnungsangebot durch einen entspannten Wohnungsmarkt. 

Die Erfahrungen mit dieser Wohnform waren in den ersten Jahren durchweg positiv und beeinflussten die Entwicklung in vielen anderen Bundesländern. Seit einigen Jahren mehren sich jedoch Anzeichen, dass nicht alle Projekte, die das Label „ambulant betreute Wohngemeinschaft“ tragen, auch tatsächlich nutzergesteuerte Wohnformen sind. Die Gründe hierfür sind vielfältig:

· Zum einen scheint das Potential an selbstorganisationswilligen und -fähigen Angehörigen begrenzt. Selbst „demokratiewillige“ Pflegedienste berichten immer öfter, dass sie die involvierten Angehörigen/gesetzlichen Vertreter geradezu nötigen müssen, ihre zugedachte Rolle als Entscheider wahrzunehmen.

· Zum anderen treten immer mehr Pflegedienste mit „WG-Angeboten“ auf den Markt, die von vorne herein kundtun, alles regeln zu können/wollen.

· Eine besondere Entwicklung ist durch die Einführung einer sog. Tagespauschale für WG-Bewohner mit Demenz eingetreten. Die Erfahrung, dass das vorhandene Modulsystem der Pflegeversicherung nur bedingt zur Abbildung der tatsächlichen Bedarfe von demenzkranken Menschen geeignet ist und eine ausufernde Bürokratie bei der Bewilligungspraxis der zuständigen Sozialhilfeträger ließen diese Einführung sinnvoll erscheinen. Da sie in der Praxis aber einer „Kopfpauschale“ ohne hinreichend definiertes quantitatives und qualitatives Äquivalent gleich kommt, hat sie einen regelrechten WG-Gründungs-Boom durch ambulante Pflegedienste entfacht.

II.2. Die Rahmenbedingungen zur Etablierung neuer WG-Projekte

II.2.1. Das neue Wohnteilhabegesetz (WtG)

Die Berliner Nachfolgeregelung zum Bundesheimgesetz ist seit Juni 2010 in Kraft.
Die Vorschriften des neuen „Wohnteilhabegesetzes“ (WtG) gelten für alle 

„Leistungserbringer, die Pflege- und Betreuungsleistungen in gemeinschaftlich betreuten Wohnformen….gegen Entgelt vorhalten oder erbringen..“

Wohngemeinschaften für pflegebedürftige Bewohnerinnen und Bewohner im Sinne des Gesetzes sind

„gemeinschaftlich betreute Wohnformen, bei denen mindestens drei und nicht mehr als zwölf pflegebedürftige Bewohnerinnen und Bewohner selbstbestimmt in einer Wohnung zusammenleben…“

Ein „selbstbestimmtes Zusammenleben“ wird definiert durch:

· Wunsch- und Wahlrecht beim Einkauf von Pflege- und Betreuungsleistungen

· Tatsächliche Trennung von Wohn- und Pflege-/Betreuungsangebot

· Bestimmung des Alltagslebens durch Bewohnerinnen und Bewohner

· Hausrecht der Bewohnerinnen und Bewohner, Gaststatus der Dienstleister

· Organisatorische und wirtschaftliche Eigenständigkeit der Wohngemeinschaft

Sind die beiden erstgenannten Voraussetzungen (Wunsch- und Wahlrecht, Trennung von Vermietung und Pflegeangebot) nicht erfüllt, gelten die Vorschriften über stationäre Einrichtungen.

Meldepflicht (§ 12 WtG)

Es wird eine Meldepflicht für Leistungserbringer in ambulant betreuten Wohngemeinschaften eingeführt, der bis zum Inkrafttreten des Gesetzes innerhalb von drei Monaten, danach innerhalb von einem Monat nach Aufnahme der Pflege- und Betreuungsleistungen nachgekommen werden muss.

Die Meldung muss beinhalten:

1. Standort der Wohngemeinschaft

2. Anzahl der betreuten Bewohner/innen, untergliedert nach pflege- und nicht-pflegebedürftigen Personen

3. Art der Wohngemeinschaft in Bezug auf das versorgte Klientel

4. Name und Anschrift des Leistungserbringers

5. Zeitpunkt der Aufnahme der Pflege- und Betreuungstätigkeit

Interventionen der Aufsichtsbehörde (§16 WtG)

Die „Heim“aufsichtsbehörde kann in ambulant betreuten Wohngemeinschaften anlassbezogene Prüfungen vornehmen. Kommt die Behörde im Rahmen einer „Zuordnungsprüfung“ zu der Erkenntnis, dass es sich bei dem zu prüfenden Objekt tatsächlich um eine ambulant betreute Wohngemeinschaft im Sinne des Gesetzes handelt, darf sie die Räume der Wohngemeinschaft nur nach Zustimmung der Bewohner/innen betreten. Ausnahmen davon gibt es nur bei „dringenden Gefahren für Leib, Leben, Gesundheit, Freiheit oder nicht unwesentlichen Vermögenswerten der Bewohner/innen“.

Besteht die Annahme, dass es sich bei einem geprüften Objekt um eine „stationäre Einrichtung“ im Sinne des Gesetzes handelt, wird allen Beteiligten eine gemeinsame Beratung angeboten. Hierbei kann auch der Vermieter des Objekts herangezogen werden.

Verbraucherschutz

Jeder Leistungserbringer wird verpflichtet:

· sein Angebot transparent zu präsentieren

· die Bewohner/innen an allen Maßnahmen zu beteiligen

· Einsicht in Unterlagen zu gewähren

· Über Beschwerde- und Informationsangebote zu informieren 

Der Hinweis auf die Konstituierung einer „Auftraggeber-Gemeinschaft“ erfolgt (leider) nur als ein Aufzeigen der „Möglichkeit der Vorteile“, die eine schriftliche Vereinbarung zwischen den Bewohner/innen haben könnte.

II.2.2. Das Immobilienangebot

Die große Verbreitung von ambulant betreuten Wohngemeinschaften in Berlin hat ihre Grund nicht zuletzt durch das gute Angebot an WG-tauglichen Immobilien und der Bereitschaft von Immobilienbesitzern, die entsprechenden Objekte auch Gruppen von pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen zur Verfügung zu stellen.

Das Spektrum der Immobilien, in denen WG-Projekte realisiert sind, reicht von Wohnungen im sozialen Wohnungsbau über große Altbauwohnungen bis zu solitären Objekten (Einfamilienhäuser, Stadtvillen etc.). Zunehmende Verbreitung finden „Verbundlösungen“, in denen ein oder mehrere Pflegeanbieter mehrere Wohngemeinschaften unter einem Dach oder in unmittelbarer räumlicher Umgebung versorgen. Im Gegensatz zu Bayern, das solche Konstruktionen – aus gutem Grund - ausdrücklich untersagt, sieht Berlin keine Beschränkung in dieser Hinsicht vor.

Bis auf wenige Ausnahmen sind bei den Mietverhältnissen in den Wohngemeinschaften sog. Generalmieter zwischengeschaltet, da die meisten Immobilienbesitzer den Aufwand scheuen, Ihrer Immobilie in Einzelteilen zu vermieten. Die Aufgabe der Zwischenvermietung wird von den unterschiedlichsten Organisationen und Personen wahrgenommen, die z.T. eigens für diesen Zweck gegründet wurden.  

II.2.3. Beratungs- und Unterstützungsangebote, Qualitätssicherung

Das Beratungs- und Unterstützungsangebot für WG-Initiativen, Interessenten und Bewohner/innen ist in Berlin qualitativ und quantitativ gut ausgebaut.

Sowohl in den einzelnen Bezirken (durch die sog. Koordinierungsstellen) als auch mit seinen zentralen Beratungsangeboten (BeSitz, SWA, „Pflege in Not“, Freunde alter Menschen, um nur einige zu nennen) verfügt Berlin über eine vorbildliche Infrastruktur, um Interessenten und WG-Bewohner/innen angemessen zu beraten und zu begleiten.

So ist denn auch umfassende Information (zukünftiger) WG-Bewohner/innen zentraler Bestandteil der Aktivitäten zur Qualitätssicherung. Die Mittel hierzu sind Einzelberatungen, Veröffentlichungen, Websites, Broschüren und Veranstaltungen (z.B. das jährlich stattfindende „Innovationsforum ambulant betreute Wohngemeinschaften“).

Ein besonders hervorzuhebender Versuch der Qualitätssicherung ist die Maßnahme des „Vereins für selbstbestimmtes Wohnen im Alter“ (SWA), über freiwillige Selbstverpflichtungen die Leistungsanbieter und Vermieter in Wohngemeinschaftsprojekten an verschiedene Grundsätze der Qualität in ambulant betreuten Wohngemeinschaften zu binden.

Darüber hinaus ist der SWA Träger eines Projektes, das modellhaft den Einsatz von sog. (ehrenamtlichen) WG-Paten erprobt, die Bewohner und Angehörige bei ihrer Interessenvertretung unterstützen sollen.

Zukünftig wird dieses Beratungsspektrum auch noch erweitert durch das Beratungsangebot der (jetzigen) Heimaufsichtsbehörde im Rahmen des neuen Wohnteilhabegesetzes.  

II.2.4. Finanzierung

1. Art der Leistungen

Es existieren Tagespauschalen, die für eine definierte Zielgruppe gelten: Wohngemeinschaftsbewohner (und nur die!) mit Demenz, Pflegestufe II oder III und Anspruchsberechtigung nach § 45a SGB XI. 

Die Tagespauschale besteht aus dem Leistungskomplex (LK) 19 (Versorgung und Betreuung in Wohngemeinschaften von an Demenz erkrankten Pflegebedürftigen), der die bisherigen Leistungskomplexe 1 bis 16 für den ambulanten Pflegedienst ersetzt. 

Bei Inanspruchnahme der Tagespauschale ist keine Einsatzpauschale (LK 17) abrechenbar. Bei zeitweiser Abwesenheit des WG-Bewohners von mehr als 6 Stunden ist der halbe Tagessatz abrechnungsfähig. Der LK 38 (Hilfe in Wohngemeinschaften für demente Pflegebedürftige) bleibt davon hingegen unberührt.                                                                      

Hierzu haben Pflegekassen, Sozialhilfeträger und Leistungsanbieter eine Vereinbarung geschlossen (dreiseitige Vereinbarung). 

Darüber hinaus gilt der LK 38 (ergänzende Tagespauschale bei Gewährung des LK 19 durch die Pflegekassen) für Versicherte mit Pflegestufe II und höher auch bei Abwesenheit des Mitglieds der Wohngemeinschaft von mehr als 6 Stunden. 

Die LK 31-35 (Tagesstrukturierung und Beschäftigung, zeitlich umfangreiche Pflegen, psychosoziale Betreuung, Maniküre, Hilfe bei der Haarwäsche und beim Frisieren) und 37 hingegen, sind bei Anwendung des LK 38 nicht mehr abrechenbar. 

Hierzu haben Sozialhilfeträger und Leistungserbringer eine Vereinbarung geschlossen (zweiseitige Vereinbarung). 

Eine Sonderregelung gibt es für Mitglieder mit der Pflegestufe I, die nur den LK 19, bzw. Einzelleistungskomplexe des Leistungskataloges der ambulanten Pflege wählen können.

2. Höhe der Leistungen

Die Höhe der Tagespauschale des LK 19 ist: 76,51 € (1857 Punkte).

Die Höhe der Tagespauschale des LK 38 ist: 17,51 € (425 Punkte).

Zusammen bedeutet das für Mitglieder einer Wohngemeinschaft ab Pflegestufe II eine Tagespauschale von: 94,02 € 

3. Überlegungen zu neuen Finanzierungsinstrumenten

Es gibt aus dem Bundesland keine Angaben.

4. Probleme gibt es bei der Ermittlung und Übernahme der Kosten
Es gibt aus dem Bundesland keine Angaben.

Fazit:

Aufgrund von dreiseitigen und zweiseitigen Verträgen zwischen Kostenträgern und Leistungsanbietern wurde frühzeitig auf den besonderen Begleitungsbedarf von Menschen in Wohngemeinschaften reagiert. Zur Deckung der Kosten einer angemessenen Betreuungsstärke in einer Wohngemeinschaft (2 Personen in den „Tagdiensten“) ist es allerdings erforderlich, dass dort überwiegend Menschen mit einer Pflegestufe (überwiegend möglichst Pflegestufe II) leben.

Brandenburg

II.1. Allgemeiner Überblick

Brandenburg ist neben NRW und Berlin dritte Bundesland mit einer hohen Verbreitung von ambulant betreuten WGs. Ursache hierfür ist u. a. die räumliche Nähe zu Berlin, ein entspannter Wohnungsmarkt und ein vergleichsweise kostengünstiges Versorgungsangebot durch niedrige Mieten und Löhne. Wie viele ambulant betreute Wohngemeinschaften es denn genau gibt, kann niemand mit Bestimmtheit sagen. Eine Zahl von „150 plus x“ scheint derzeit die realistischste Formel darzustellen.

Die meisten WG-Projekte sind in kleineren Kommunen und „auf dem Lande“ angesiedelt. Die Anzahl der Projekte in größeren Städten ist hingegen überschaubar. Die Initiative zur Gründung von Wohngemeinschaften geht in fast allen Fällen von ambulanten Pflegediensten aus.

Auch in Brandenburg werden überwiegend Menschen mit Demenz in den Wohngemeinschaften versorgt. Allerdings gibt es auch hier – wie in Berlin – einen Trend zur „Mischung“ von unterschiedlichen Krankheitsbildern.

II.2.  Die Rahmenbedingungen für neue WG-Projekte 

II.2.1 Das Brandenburger Pflege- und Betreuungswohngesetz 

Brandenburg führt in seinem Referentenentwurf vom 13.11.2008 für ein neues Pflege- und Betreuungswohngesetz einen bislang nicht verwendeten Begriff ein, die „unterstützende Wohnform“. Eine solche liegt nach § 3 dann vor,

„wenn mehr als drei volljährige Menschen auf Initiative oder in Trägerschaft eines Dritten  in unmittelbarer  räumlicher Nähe durch einen Leistungsanbieter Pflege- oder  Betreuungsleitungen  gegen  Entgelt  erhalten  oder  ihnen  diese  Leistungen  vorgehalten werden“.

Des Weiteren versucht der Gesetzentwurf eine Klärung des „Träger“ – Begriffs in Abgrenzung zu „Initiatoren“. Dies erscheint angeraten nach den Diskussionen, die der uneindeutige Trägerbegriff im bayerischen Wohnteilhabegesetz ausgelöst hat. In § 3 Abs.4 des Gesetzentwurfes heißt es:

„Träger  ist,  wer  im  Rahmen  einer  wirtschaftlichen  Betätigung  die  Zwecke  des Wohnens  und  der Leistungserbringung  bestimmt  und  die Ausführung  des Betriebes  verantwortet  oder  verantworten 

wird. Als  Initiator gilt  jede  von  den Nutzerinnen  und Nutzern  der  unterstützenden Wohnform  verschiedene Person, die maßgebend bei ihrer Errichtung und Organisation beteiligt ist, sofern es sich bei  ihr nicht ausschließlich um einen Angehörigen oder um einen gesetzlichen Betreuer einer Nutzerin oder eines Nutzers handelt. Es wird widerleglich vermutet, dass die Initiative vom vorgesehenen Erbringer der Pflege- oder Betreuungsleistungen ausgeht“. 

Wird eine ambulant betreute Wohngemeinschaft also ausschließlich durch Angehörige und/oder gesetzliche Betreuer der zukünftigen Bewohner ins Leben gerufen, werden diese nicht als „Initiatoren“ bezeichnet!

Richtig schwierig wird es, wenn z.B. ein nicht pflegerisch tätiger Initiator auf den Plan tritt (z.B. eine Wohnbaugesellschaft), denn in § 3 Abs. 5 heißt es:

„Verantwortlicher Leistungsanbieter  ist der Träger, sonst der  Initiator einer unterstützenden Wohnform im Sinne des § 3 Abs. 1“. Hier gilt es bis zur endgültigen Verabschiedung noch nachzubessern. 

Abgrenzung von ambulant betreuten Wohngemeinschaften zu Einrichtungen

Auch in Brandenburg werden bekannte Indikatoren zur Abgrenzung herangezogen, vor allem die freie Wählbarkeit der Pflege- und Betreuungsdienstleistung.
Diese muss aber nicht nur vertragsrechtlich gesichert, sondern auch faktisch gewährleistet sein.

Eine Einschränkung der faktischen Wahlfreiheit wird vermutet, wenn:

a) die Betreuungsleistungen in der Wohngemeinschaft eine „durchgehende und schichtplanmäßige Präsenz von Betreuungskräften erforderlich macht (was ein zentrales Merkmal von den meisten bekannten ambulant betreuten Wohngemeinschaften ist!)

b) der Dienstleister mit dem Wohnungsanbieter rechtlich oder wirtschaftlich verbunden ist

Die Vermutung der Einschränkung der Wahlfreiheit kann allerdings widerlegt werden, indem:

„der verantwortliche Leistungsanbieter ein glaubhaftes Konzept 

zur Herstellung der tatsächlichen freien Wählbarkeit verfolgt, es sein denn, dieses ist innerhalb von zwei Jahren nach der Betriebsaufnahme noch nicht vollständig verwirklicht“. 

Verschiedene Typen von Wohngemeinschaften

Brandenburg nimmt – ähnlich wie Schleswig-Holstein – eine dreiteilige Differenzierung der „betreuenden Wohnformen“ vor.

a) Nachweislich selbstverantwortlich geführte Wohnformen. Wird im Rahmen der künftigen „allgemeinen Anzeigepflicht“ der Nachweis erbracht, dass es sich bei der angezeigten Wohnform um eine selbstverantwortlich/selbstbestimmt geführte handelt, erhält der verantwortliche Leistungserbringer einen „Negativ-Bescheid“ und die von ihm versorgten Bewohner erhalten eine Information mit den Konsequenzen dieser Entscheidung. Der Status einer „selbstverantwortlich geführten Wohnform“ kann widerrufen werden, wenn die Umstände dies nahe legen.

b) Wohnformen mit eingeschränkter Selbstverantwortung. Sie sind „nicht Fisch, nicht Fleisch“, entsprechend unklar sind auch die Definitionen. Zusammengefasst kann man sagen, dass bei diesen Konstruktionen der Leistungsanbieter kein Träger sein will, die Nutzer seines Angebots aber auch nicht selbstverantwortlich handeln wollen oder können. Information über rechtliche Möglichkeiten, Einbeziehung bürgerschaftlichen Engagements und ein Beschwerdemanagement machen dann den Unterschied zu klassischen Trägerkonstruktionen (Einrichtungen).

c) Klassische Einrichtungen („Heime“) 

II.2.2. Das Immobilienangebot

Wie bereits weiter oben angedeutet, ist der Immobilienmarkt für WG-taugliche Immobilien in Brandenburg reich bestückt. Besonders in kleinen Kommunen und im ländlichen Raum stehen oftmals große Häuser, ehemalige Pensionen und sonstige Objekte zur Verfügung. Auch scheint die Bereitschaft der Vermieter ihre Objekte in „Einzelteilen“ an alte Menschen zu vermieten ausgeprägter zu sein als beispielsweise in Berlin. Der Leerstandsdruck motiviert auch Wohnungsunternehmen ihre leer stehenden Plattenbauten für Wohngemeinschaftsprojekte zur Verfügung zu stellen.

II.2.3. Beratungs- und Unterstützungsangebot, Qualitätssicherung 

Durch den im Jahre 2005 entwickelten und vom MASGF geförderten „Leitfaden zur Struktur- und Prozessqualität“ der Alzheimer Gesellschaft Brandenburg und des Instituts für Gerontologie und Bildung wurden im Vergleich zum sonstigen Bundesgebiet recht hohe Qualitätsanforderungen an ambulant betreute Wohngemeinschaften gestellt, die zum Teil auch in das Brandenburgische Pflege- und Betreuungswohngesetz eingeflossen sind.

Kernstück des Leitfadens ist die im Sinne von geteilter Verantwortung geforderte sog. „Angehörigenvereinbarung“. Diese zwischen allen Bewohnerinnen und Bewohnern, die in der Regel durch die Angehörigen vertreten werden, verpflichtend abzuschließende Vereinbarung regelt das Zusammenleben der Gemeinschaft nach innen und außen. Sie ist damit ein entscheidender Indikator für die tatsächliche Selbstbestimmtheit der Gruppe von Hilfebedürftigen, die sich in einer WG versorgen lassen.

Beratungs- und Unterstützungsinstanzen mit ausgewiesener Expertise in der WG-Beratung lassen sich neben einzelnen Mitarbeitern in dem Brandenburgischen Sozialministerium und der oben erwähnten Alzheimer Gesellschaft Brandenburg auch nicht identifizieren.

II.2.4 Finanzierung

Beispiel A 

1. Art der Leistungen

Auf der Grundlage von Leistungskomplexen des Leistungskatalogs der Pflegekassen für ambulante Pflege werden der überschießende Sachleistungsbetrag für pflegerische und hauswirtschaftliche Verrichtungen übernommen gemäß § 61 SGB XII.

Die Leistungen werden je nach dem individuellen Hilfebedarf in Rechnung gestellt und sind nicht gedeckelt. 

Finanzierungsbeispiel Pflegestufe II:

	
	Euro

	Pflegekosten
	1.800,- bis 2.100,-

	Miete
	210,-

	Verpflegung/Hauswirtschaft
	200,-

	Gesamtkosten
	2.210,-

	Abzüglich Pflegesachleistung
	921,-

	Zwischensumme
	1.289,-

	Abzüglich Miete
	210,-

	Abzüglich Verpflegung/Sonstiges
	200,-

	Eigenanteil/SGB XII-Leistung
	850,- bis 1.100,-


Beispiel B

1. Art der Leistungen

Es werden ergänzende Leistungen nach § 61 SGB XI gezahlt, die als Betreuungspauschalen in Form von Tagespauschalen gedeckelt sind.

2. Höhe der Leistungen 

Pflegestufe I: 27,58 €/Tag

Pflegestufe II: 18,88 €/Tag

Pflegestufe III: 10,45€/Tag

Der Abnahme der Beträge bei Ansteigen der Pflegestufe liegt die Logik zu Grunde, dass insgesamt bei einer höheren Pflegestufe mehr Geld zur Verfügung steht.

3. Überlegungen zu neuen Finanzierungsinstrumenten

Es gibt aus dem Bundesland Brandenburg keine Angaben.

4. Probleme bei der Ermittlung und  Übernahme der Kosten?
Einige Kommunen scheinen sich mit der Übernahme der Pflegekosten nach § 61 SGB XII („Hilfe zur Pflege“) zurück zu halten. Ansonsten gibt es aus dem Bundesland Brandenburg keine Angaben.

Fazit:

Der individuellen Hilfebedarf gemäß § 61 SGB XII, der über den finanziell gedeckten Sachleistungsbedarf der Pflegeversicherung hinausgeht, wird meistens seitens der Sozialhilfeträger berücksichtigt. 

Bremen

II.1. Allgemeiner Überblick

In Bremen gibt es zurzeit sechs bekannte Wohngemeinschaften, die alle ausschließlich Menschen mit Demenz versorgen. 

Die erste WG in Bremen wurde von der „Woge e.V.“ ins Leben gerufen, die als klassische Betroffenen-Initiative (Angehörige der Demenzkranken) noch heute die Wohngemeinschaft begleitet.

Die übrigen fünf sind von Bremer Trägern initiiert, die auch in der stationären Versorgung aktiv sind und bei den Wohngemeinschaften als Vermieter auftreten. Alle sechs WGs versorgen jeweils 8 - 10 Mitglieder.

Interesse an weiteren Gründungen haben vor allem ambulante Pflegedienste, insoweit ähnelt die Situation der in anderen Bundesländern.

Weitere fünf Wohngemeinschaften ähnlicher Art sind derzeit in Planung. 

Fünf Wohngemeinschaften wenden sich an eine gemischte Zielgruppe – d.h. an Menschen mit Demenzerkrankung ebenso wie an ältere Menschen mit anderen pflege- und Betreuungsbedarfen. 

Ein ambulanter Pflegedienst betreibt fünf Wohngemeinschaften, in denen Menschen mit sehr unterschiedlichen Betreuungsbedarfen leben, die überwiegend jedoch nur leicht pflegebedürftig im Sinne des SGB XI sind. 

II.2. Rahmenbedingungen zur Etablierung neuer WG-Projekte

II.2.1. Landesheimgesetz

Nach der Föderalisierung des Heimrechts hat die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales im Sommer 2010 dem Senat den Entwurf für eine bremische Nachfolgeregelung zum Heimgesetz vorgelegt. Mit dem Inkrafttreten des Bremischen Wohn- und Betreuungsgesetzes (BremWoBeG) wird nach der Beschlussfassung in der bremischen Bürgerschaft im Herbst 2010 gerechnet. 
Das Bremische Wohn- und Betreuungsgesetz bietet gerade im Hinblick auf neue Wohnformen und WG-Projekte mehr Rechtsklarheit. 
Mit seiner Abwendung vom Heimbegriff wird es der gewachsenen Vielfalt der Angebote gerecht. Statt von „Heimen“ ist jetzt von einem breiten Spektrum „unterstützender Wohnformen“ die Rede. Je nach Grad und Art der Abhängigkeit von den Leistungsanbietern sieht das BremWoBeG bei den Bewohnerinnen und Bewohnern einen unterschiedlichen ordnungsrechtlichen Schutzbedarf. Daraus leiten sich auch die unterschiedlichen Anforderungen ab, die das BremWoBeG an die Leistungsanbieter stellt. 

Der aktuelle Entwurf zum BremWoBeG ist unter http://www.soziales.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen69.c.8960.de im Internet zu finden. 

II.2.2. Das Immobilienangebot

Für Bremen gibt es derzeit keine verlässlichen Informationen.

II.2.3. Beratungs- und Unterstützungsangebot, Qualitätssicherung

Sie können sich an die zuständigen MitarbeiterInnen bei der Senatorin für Soziales wenden (Sabine Wegener und Martin Stöver).
Die Niedersächsische Fachstelle für Wohnberatung hat eine Broschüre mit dem Titel „ Qualitätskriterien und Empfehlungen für ambulant betreute Wohngemeinschaften“ herausgegeben, die man auch der „WG-Qualitaet“-Website herunterladen kann.

Wie schon oben erwähnt übernimmt die „Woge e.V.“ als begleitender Verein in einer Wohngemeinschaft Qualitätssicherungsaufgaben, indem Sie Bewohner/innen und deren Angehörige bei der Wahrnehmung ihrer Selbstbestimmtheit unterstützt. 

II.2.4. Finanzierung

1. Art der Leistungen

Nach einer „Fachlichen Richtlinie zur Bewilligung von Leistungen nach dem SGB XII) erfolgt die Finanzierung von Leistungen im Einzelfall und bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen bei einer Wohngemeinschaft. 

2. Höhe der Leistungen

Dazu gibt es keine Angaben.

3. Überlegungen zu neuen Finanzierungsinstrumenten

Für derzeit weitere 4 WGs gibt es Verhandlungen zu den Leistungsansprüchen gemäß SGB XII, die noch nicht abgeschlossen sind.

4. Probleme bei der Ermittlung und Übernahme der Kosten

Dazu gibt es keine Angaben.

Fazit: Ohne

Hamburg

II.1. Allgemeiner Überblick

Hamburg fördert zeitgemäße Betreuungskonzepte. In diesem Sinne unterstützt die Behörde für Soziales Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz in Hamburg u. a. die Initiierung von ambulanten und stationären Wohngemeinschaften für Senioren, insbesondere für demenziell erkrankte Menschen. Diese ambulante Wohnform wird zunehmend von Senioren und Angehörigen als Alternative zum Heimaufenthalt nach​gefragt und soll zukünftig ein wesentlicher Baustein zur Weiterentwicklung einer senioren​gerechten Stadt sein.

Die Fachbehörde fördert im Einzelfall ambulante und stationäre Wohngemeinschaften investiv mit einem Betrag von bis zu 250 Tsd. € pro Wohnprojekt, wenn bestimmte fachliche Kriterien erfüllt sind (Einbindung in den Stadtteil, ausgewogene Verteilung im Stadtgebiet, Angebot auch für niedrige Einkommen nutzbar).

Die vergleichsweise geringe Anzahl von ambulant betreuten Wohngemeinschaften in Hamburg (maximal sechs) ist vor allem der schwierigen Immobiliensituation geschuldet. Sie ist auch ein wesentlicher Grund für die investiven Anreize, mit denen Vermieter animiert werden sollen, geeigneten Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

II.2. Rahmenbedingungen für die Initiierung neuer WG-Projekte

II.2.1. Heimgesetz/Landesregelungen

Ambulant betreute Wohngemeinschaften sind in Hamburg politisch gewollt. Auch wenn noch kein eigenes Landesheimgesetz vorliegt, hat das Hamburger Sozialministerium ein Verfahren etabliert, das Initiatoren eine hohe Transparenz beschert. Eine Hamburger Besonderheit ist dabei, dass Miet- und Pflegeverträge aus einer Hand kommen dürfen, wenn sie allerdings eine Begleitung durch organisiertes bürgerschaftliches Engagement obligatorisch, die in Form sog. WG-Begleiter von der Hamburger Alzheimer-Gesellschaft gestellt werden.

Anforderungen an die Immobilie

Im November 2008 hat der Hamburger Bauprüfdienst „Empfehlungen und Erläuterungen zur Anwendung des § 51 der Hamburger Bauordnung“ für besondere Wohnformen von behinderten und älteren Menschen erlassen. Darin sind für den Brandschutz u. a. auch bauaufsichtliche Anforderungen für Pflegeheime, wohngruppenorientierte Einrichtungen, Wohngemeinschaften für behinderte und ältere Menschen sowie Service-Wohnen enthalten. Damit wird das Ziel verfolgt, insbesondere für Bauprüfabteilungen einen

einheitlichen Orientierungsrahmen für Brandschutzauflagen unterschiedlicher Wohnformen für Menschen mit Pflegebedarf zu definieren. Mehr dazu unter:

http://www.hamburg.de/contentblob/945094/data/bpd-2-2008-besondere-wohnformen.pdf

II.2. Beratungs- und Unterstützungsangebot, Qualitätssicherung

Das Beratungs- und Unterstützungsangebot für WG-Initiatoren ist in Hamburg gut organisiert. Erster Anlaufpunkt ist die sog. Koordinationsstelle für Wohn-Pflege-Gemeinschaften. Hier durchlaufen Initiatoren eine Art Assessment-Verfahren, in dem das Konzept überprüft, der ordnungspolitische Rahmen geklärt (ambulant oder stationär) und kontinuierliche Begleitung – auch durch ehrenamtliche „WG-Begleiter“ - organisiert wird. 

Die Alzheimer Gesellschaft Hamburg (AGH) hat eine erste Gruppe von 11 Personen über ein Jahr lang für den Einsatz als ehrenamtliche Begleiterinnen und Begleiter von Wohn-Pflege-Gemeinschaften vorbereitet.

Nun werden diese am Gruppenaufbau der neu entstehenden ambulanten Wohn-Pflege-Gemeinschaften beteiligt. Sie sollen perspektivisch aber auch den Angehörigen als fachkundige Beraterinnen und Berater bei auftretenden Schwierigkeiten im Verlauf des Wohngemeinschaftslebens zur Seite stehen.
Die AGH wird zur weiteren Absicherung der Einsätze ehrenamtlicher WG-Begleiter darüber hinaus einen Modellantrag bei den Spitzenverbänden der

Pflegekassen stellen. Neben weiteren WG-Begleiterinnen und Begleitern sollen ab dem ersten Halbjahr 2009 Paten für Menschen mit Demenz ohne Angehörige in Wohn-Pflege-Gemeinschaften und Heimen gewonnen und geschult werden. Die zukünftigen Paten sollen im Rahmenihrer Tätigkeit auch eng mit Angehörigen bzw. gesetzlichen Betreuern zusammenarbeiten

und die Begleitung der Erkrankten in Wohn-Pflege-Gemeinschaften und Heimen unterstützen.

Kontakt für Interessierte: www.alzheimer-hamburg.de

Ebenfalls in Zusammenarbeit mit der Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V. hat die Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz einen Leitfaden für Angehörige veröffentlicht, die sich über ambulant betreute Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz informieren wollen.

Die Qualitätsdiskussion wird durch regelmäßige Fachtagungen („Norddeutsche Pflegetage“) und Periodika („Norddeutscher Newsletter für Pflege-Wohn-Gemeinschaften“) auf einem hohen Niveau gehalten.

II.2.3. Das Immobilienangebot

Das Immobilienangebot für ambulant betreute Wohngemeinschaften ist derzeit in Hamburg kaum vorhanden. Die bestehenden Projekte sind zum Teil in eigens errichteten Neubauten untergebracht. Selbst die angebotenen investiven Zuschüsse der Stadt haben bislang an dem Angebot wenig geändert.  

II.2.4. Finanzierung

1. Art der Leistungen

Der Sozialhilfeträger hat mit dem Leistungsanbieter eine Leistungs-, Vergütungs- und Prüfvereinbarung gemäß § 75 SGB XII geschlossen.

Die Finanzierung erfolgt analog des Hilfebedarfs entsprechend der Leistungskomplexe der Pflegeversicherung.

Hinzu kommen erweiterte Leistungskomplexe des Trägers der Sozialhilfe die für „Andere Verrichtungen“ gelten.

Das sind im Einzelnen:

LK 40 und Hilfen bei der Tagesstrukturierung und sozialen Integration,

LK 42 und Hilfen bei der Haushaltsführung

LK 22 und Notfalleinsatz

Grundsätzlich wird in Hamburg davon ausgegangen, dass in Wohngemeinschaften ein ständiger außerordentlich hoher Kommunikationsbedarf besteht, der von dem beauftragten Pflegedienst aktiv – auch im Hinblick auf die Angehörigenbegleitung – zu steuern und zu leisten ist. Zur Finanzierung dieses besonderen Kommunikationsaufwandes setzen die Mieter das ihnen zusätzlich zum Sachleistungsbetrag nach SGB XI/SGB XII anteilig gewährte Pflegegeld nach § 66 Abs. 2 SGB XII ein. Zu diesem Zweck kürzt der Sozialhilfeträger das jeweilige Pflegegeld in einem geringeren Umfang und gewährt es auch bei Abwesenheitszeiten (z.B. Krankenhausaufenthalt). Die Höhe des danach gewährten Pflegegeldes nach § 66 Abs. 2 SGB XII beträgt in

Pflegestufe I

(statt 68 €)
        ungekürzt 205 €

Pflegestufe II

(statt 137 €)

      367 €

Pflegestufe III

(statt 232 €)

      410 €.

Zusätzlich sind Wegepauschalen abrechenbar, wenn durch dieselbe Person nicht Leistungen nach SGB XI erbracht werden. Sie sind nur zur Hälfte abrechenbar, wenn während des Einsatzes durch dieselbe Person Leistungen nach SGB V erbracht werden.

Vermieter oder Zwischenvermieter von Wohn-Pflege-Gemeinschaften außerhalb des Heimgesetzes können von Mietern in Wohngemeinschaften einen Betreuungszuschlag mit inhaltlich begrenzten Dienstleistungen als Bestandteil des Mietverhältnisses verlangen (analog den Regelungen im Betreuten Wohnen). Diese Dienstleistungen dienen ausschließlich dem Zweck, den Erhalt der Wohngemeinschaft zu sichern und ihre Entwicklung zu fördern. 

Der Vermieter bzw. Zwischenvermieter kann die Dienstleistungen selbst erbringen oder an einen geeigneten Träger delegieren. Sie dürfen jedoch nicht vom Dienstleister (Pflegedienst) erbracht werden, der von der Auftraggebergemeinschaft der Mieter bzw. ihrer persönlichen Interessenvertreter mit der Betreuung in der Wohngruppe beauftragt ist.

2. Höhe der Leistungen

Bei den LK 40, und 22 ergibt sich der Stundenpreis aus der Multiplikation mit dem individuellen Punktwert des Anbieters, den er nach § 89 SGB XI jeweils vereinbart hat.

Bei dem LK 42 werden monatlich 23,01 € pro Mitglied gewährt, 11,50 € bei halbem Monat.

Im Falle von Bedürftigkeit übernimmt der Sozialhilfeträger nach § 71 SGB XII die Kosten für den Betreuungszuschlag in Höhe von 44,78 Euro.
3.  Überlegungen zu neuen Finanzierungsinstrumenten

Es gibt keine Bestrebungen, die Finanzierungsmodalitäten zu ändern. Hamburg setzt sich für das trägerübergreifende Budget im SGB XI ein.

4. Probleme bei der Ermittlung und Übernahme von Kosten

Es gibt dazu aus Hamburg keine Angaben.

Fazit:

Der individuellen Hilfebedarf gemäß § 61 SGB XII, der über den finanziell gedeckten Sachleistungsbedarf der Pflegeversicherung hinausgeht, wird seitens der Sozialhilfeträger berücksichtigt. 

Es existieren Sonder(finanzierungs)regelungen, die die Synergieeffekte in der Gruppe berücksichtigen. 

Hessen

II.1. Allgemeiner Überblick

In Hessen hat sich eines der für die Heimaufsicht zuständigen Ämter für Versorgung und Soziales (in Frankfurt) sehr früh mit der Thematik der ambulant betreuten Wohngemeinschaften auseinandergesetzt und Genehmigungsverfahren nach § 25a HeimG entwickelt, die ambulanten „Anbietern“ weitgehende Ausnahmeregelungen von Heimmindestbauverordnung und Heimpersonalverordnung zugestehen. Seit 2006 gibt es aber auch hier einen Trend, diese Wohnform außerhalb des Heimgesetzes zu verorten, wenn bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt sind. Zentrale Rolle spielt auch hier eine zu  bildende Angehörigengruppe. Diese soll auf ihre Aufgabe durch die Begleitung/Schulung eines eingebundenen Vereins unterstützt werden.

Es haben sich in Hessen vor allem zwei Organisationen in der Beratung, Begleitung und Initiierung von ambulant betreuten Wohngemeinschaften engagiert, das Demenz Zentrum Darmstadt und das Zentrum für Menschen mit Demenz und Angehörige (ZEDA) in Kassel.

Dort sind auch zunehmend Wohnungsunternehmen an dieser Wohnform interessiert.

II.2. Rahmenbedingungen zur Etablierung neuer WG-Projekte

II.2.1. Hessisches Landesheimgesetz

Hessen hat bislang noch keine erkennbaren Initiativen ergriffen, um ein eigenes Nachfolgewerk zum derzeitigen (Bundes-) Heimgesetz vorzulegen.

Mit dessen Durchführung wurde in Hessen die Versorgungsverwaltung als Landesbehörde (Hessische Verwaltung für Versorgung und Soziales) betraut. Die zuständigen Hessischen Ämter für Versorgung und Soziales befinden sich in Gießen, Darmstadt, Frankfurt, Fulda, Kassel und Wiesbaden.

Soweit sich das von außen beurteilen lässt, sind die hessischen Heimaufsichtsbehörden gut in die WG-Thematik eingearbeitet und gehen differenziert mit neu zu gründenden Projekten um. Hierbei sind auch ausdrücklich Trägerkonstruktionen möglich, bei denen die Heimaufsicht als Ordnungsbehörde zuständig bleibt, den Initiatoren aber - der Wohnform angemessene – Rahmenbedingungen auferlegt. Insbesondere sind dabei Ausnahmeregelungen bezüglich der Heimmindestbau- und Heimpersonalverordnung zu nennen.

II.2.2. Beratungs- und Unterstützungsangebot, Qualitätssicherung

Das Demenz Forum Darmstadt e.V. ist eine gute Informations- und Anlaufstelle für Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind, ihre Angehörigen und Interessierte.

Es gehört auch zu den Organisationen, die bürgerschaftliches Engagement für ambulant betreute Wohngemeinschaften organisieren, ebenso wir die Alzheimer Gesellschaft  Marburg-Biedenkopf oder auch das bereits oben erwähnte „Zentrum für Menschen mit Demenz und Angehörige“ in Kassel.

Qualitätssicherung wird durch aktive Angehörigengruppen, begleitende Vereine oder aber auch durch die zuständige Heimaufsichtsbehörde realisiert, für den Fall dass sie ihre Zuständigkeit für ein bestimmtes Projekt erklärt.

II.2.3.  Immobilienangebot

Bei den bislang realisierten ambulant betreuten Wohngemeinschaften in Hessen (etwa ein halbes Dutzend) scheint es keine gravierenden Probleme gegeben zu haben, eine passende Immobilie zu finden. Vom Großraum Kassel ist bekannt, dass sich dort Wohnungsbaugesellschaften für diese Wohnform interessieren. Auch in Wiesbaden gibt es derzeit Aktivitäten zur Neu-Gründung einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft, für die bereits eine Immobilie zur Verfügung steht.

II.2.4. Finanzierung

Beispiel A

1. Art der Finanzierung

Der Sozialhilfeträger hat mit dem Leistungsanbieter eine Leistungs-, Vergütungs- und Prüfvereinbarung gemäß § 75 SGB XII geschlossen. Auf deren Grundlage werden dem Mitglied monatliche Entgelte entsprechend der Höhe der Pflegestufe gewährt, in denen Haushaltsgeld und Warmmiete enthalten sind. Der im Einzelfall zu gewährende Pflegesachleistungsbetrag bleibt von dieser Regelung unberührt. 

2. Höhe der Leistungen 

Die monatlichen Kosten für das Pflege- und Betreuungsangebot betragen:

Pflegestufe 1: 1.700,00 €

Pflegestufe 2: 1.570,00 €

Pflegestufe 3: 1.400,00 €

Von diesen Beträgen entfallen 220,00 € auf das Haushaltsgeld und 300,00 € auf die Warmmiete.

3. Überlegungen zu neuen Finanzierungsinstrumenten

Das Pflegeleistungsweiterentwicklungsgesetz, insbesondere die Auswirkungen des § 45c werden zukünftig eine Rolle spielen. 

4. Probleme bei der Ermittlung und Übernahme von Kosten

Hierzu liegen keine Anmerkungen vor.

Beispiel B

1. Art der Finanzierung

Wohngemeinschaften in „B“ und Umgebung haben derzeit eine Leistungsvereinbarung gemäß § 75 SGB XII mit dem Sozialhilfeträger.

Die Abrechnung erfolgt über den Sachleistungskatalog der Pflegeversicherung bis zu einem gewährten Höchstbetrag.

Ergänzend sind Grundsicherung sowie Wohngeld möglich.

2. Höhe der Leistungen 

Die Höhe der Leistungen ist abhängig von der Anzahl der WG-Mitglieder und nicht nach Pflegestufen gestaffelt.

Bei 10-12 Personen beträgt die Betreuungspauschale 1.600,00 – 1.800,00 Euro pro Person/Monat.

3. Überlegungen zu neuen Finanzierungsinstrumenten

Dazu gibt es keine Angaben.

4. Probleme bei der Ermittlung und Übernahme von Kosten
Die Kostenermittlung stellt sich aus Sicht der Sozialhilfeträger als schwierig dar. Ursache sind fehlende Transparenz der Pflegedienste bei der Preis- und Leistungsaufstellung.

Für die Übernahme der Kosten für Menschen in neu entstehenden Wohngemeinschaften gibt es immer wieder Einzelfallentscheidungen durch den Sozialhilfeträgers. 

Es herrscht Unsicherheit bei allen Beteiligten wegen fehlender rechtlicher Grundlagen.

Fazit:

Es existieren Betreuungspauschalen gestaffelt nach Pflegestufen auf der Grundlage von Leistungs-, Vergütungs- und Prüfvereinbarungen 

gemäß § 75 SGB XII.

Mecklenburg-Vorpommern

II.1. Allgemeiner Überblick

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es – laut Auskunft des zuständigen Ministeriums - derzeit ein gutes Dutzend WGs für Menschen mit Demenz; einige weitere sind in Planung. Auszuschließen ist nicht, dass weitere ambulant betreute Wohngemeinschaften existieren, die nicht bekannt sind.

Als Orientierung für die Abgrenzung von ambulant betreuten Wohngemeinschaften  zu Einrichtungen im Sinne des Heimgesetzes wird eine Checkliste verwendet.

II.2. Rahmenbedingungen für neue WG-Initiativen

II.2.1. Heimgesetz/Landesregelungen

In Mecklenburg-Vorpommern liegt noch kein Entwurf für ein eigenes Landes“heim“gesetz vor. Für die Durchführung des Heimgesetzes und der entsprechenden Rechtsverordnungen sind die Landräte in den Landkreisen und Oberbürgermeister/Bürgermeister in den kreisfreien Städten zuständig.
In Absprache mit ihnen lassen sich aber derzeit bereits ambulant betreute Wohngemeinschaften realisieren, wenn bestimmte Kriterien vorliegen, die die Konstruktion von einer Einrichtung im Sinne des Heimgesetzes abgrenzen. Die „Checkliste“ mit diesen Kriterien kann beim Sozialministerium abgerufen werden.

II.2.2. Beratungs- und Unterstützungsangebot, Qualitätssicherung

Es gibt nicht die ausgewiesene(n) speziellen Beratungsstellen für die WG-Thematik. Interessenten und potentielle Initiatoren müssen sich ihre Informationen bei den zuständigen Behörden beschaffen.

Informationen bekommt man in der Regel auch bei einschlägigen Tagungen und Kongressen oder den Berufsverbänden der Pflegeanbieter.

II.2.3. Immobilienangebot

Wie in allen (neuen) Bundesländern mit tendenziell abnehmender Bevölkerung ist die Versorgung – speziell im ländlichen Raum – mit Immobilien gut. Ob die Bereitschaft zu Investitionen (z.B. zur barrierefreien Gestaltung) entsprechend hoch ist, ist nicht bekannt.

II.2.4. Finanzierung

Beispiel

1. Art der Leistungen

Die Betreuungs- und Präsenzkosten innerhalb einer Wohngemeinschaft werden im gesetzlichen Rahmen finanziert. 

· §§ 61 ff. SGB XII,

· Grundsicherung (§ 42 SGB XII), 

· Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (§ 70 SGB XII).

2. Höhe der Leistungen

In der Regel reagiert der Sozialhilfeträger auf den individuellen Hilfebedarf.

In einem Beispiel gilt eine Betreuungspauschale von 13,00 € pro Tag und Mitglied der Wohngemeinschaft zusätzlich zu den Pflegesachleistungen. 

3. Überlegungen zu neuen Finanzierungsinstrumenten

Es gibt aus dem Bundesland keine Angaben.

4. Probleme bei der Ermittlung und Übernahme der Kosten?
Es gibt aus dem Bundesland keine Angaben.

Fazit:

Der individuellen Hilfebedarf gemäß § 61 SGB XII, der über den finanziell gedeckten Sachleistungsbedarf der Pflegeversicherung hinausgeht, wird seitens der Sozialhilfeträger berücksichtigt. Eine vertragliche Regelung dazu existiert nicht. 

In einem Fall wird eine geringe Betreuungspauschale gewährt.

Niedersachsen

II.1.  Allgemeiner Überblick

Die Anzahl ambulant betreuter Wohngemeinschaften hat auch in Niedersachsen in den letzten Jahren stark zugenommen. Waren es im Jahr 2002  noch 9 Wohngemeinschaften, so ist ihre Zahl heute auf über 40 Wohngemeinschaften angestiegen. Weitere Wohngemeinschaften sind in der Planung.

Etwa zwei Drittel der Wohngemeinschaften richten sich an Menschen mit Demenz. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern sind in Niedersachsen aber auch Wohngemeinschaften, die sich explizit an orientierte Menschen wenden, relativ stark vertreten. 8 Wohngemeinschaften bieten für körperlich und psychisch beeinträchtigte ältere Menschen eine stundenweise Betreuung an, für die eine Betreuungspauschale erhoben wird. Eine weitere Wohngemeinschaft bietet für orientierte pflegebedürftige Menschen eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung an. 4 Wohngemeinschaften richten sich an pflegebedürftige ältere Menschen.

Die Mehrheit der Wohngemeinschaften wurde von Pflegediensten initiiert. Bei ungefähr einem Drittel der Wohngemeinschaften ging die Initiative von einem Verein aus bzw. sind Vereine beteiligt. Sie begleiten die WG-Mitglieder, übernehmen einen Teil der Betreuung und/oder haben als Generalmieter Verantwortung für die Vermietung. In den meisten Wohngemeinschaften sind Pflegedienste oder andere Dienstleistungsanbieter für die Pflege und alltägliche Versorgung/Betreuung zuständig. In zwei Wohngemeinschaften übernehmen Vereine einen Großteil der Versorgung und in einer weiteren Wohngemeinschaft sind darüber hinaus Angehörige für die Alltagsgestaltung zuständig.

II.2.  Rahmenbedingungen zur Etablierung neuer WG-Projekte 

II.2.1. Landesheimgesetzgebung

Das Land Niedersachsen steht ambulant betreuten Wohngemeinschaften generell positiv gegenüber, da sie dem Grundsatz ambulant vor stationär entsprechen. 

In Niedersachsen gelten ambulant betreute Wohngemeinschaften dann als ambulantes Angebot, wenn die Selbstbestimmung der BewohnerInnen gewährleistet ist und der Pflegeanbieter frei wählbar ist.
Im aktuellen Entwurf des Niedersächsischen Sozialministeriums von Januar 2009 unterwirft das Land allerdings solche Formen des gemeinschaftliche betreuten Wohnens den Regelungen des (zukünftigen) Heimgesetzes, die „nicht selbstbestimmt“ sind, also:

· „Von einem Dritten als Träger betrieben werden oder

· Die Bewohner die ambulanten Betreuungsdienste nicht jederzeit frei wählen können oder

· Die Bewohner aufgrund eines Tätigwerdens des ambulanten Dienstleisters nicht jederzeit alle anderweitigen Angelegenheiten der Gemeinschaft selbst regeln können, z.B. die Konditionen für Neueinzüge“.

Als nicht selbstbestimmt soll eine WG auch dann gelten, wenn ein von den Bewohnern beauftragter Pflegedienst ein festes Büro in der WG hat. Gleiches gilt, wenn eine natürliche oder juristische Person als „Dritter“ zugleich Einfluss auf die Entscheidungen des Vermieters und des Betreuungsdienstes nehmen kann oder wenn eine solche Einflussnahme durch den Vermieter auf den ambulanten Dienst oder umgekehrt möglich ist.

Das Wahlrecht muss auch nach längerem Bestehen der WG uneingeschränkt bestehen. Besonders kritisch sei diese Frage zu prüfen, wenn ein Betreuungsdienst mehrere Wohngemeinschaften ambulant betreut, die in enger baulicher, räumlicher oder organisatorischer Verbindung stehen. Gleiches gilt, wenn eine ambulant betreute Wohngemeinschaft in enger räumlicher, baulicher oder organisatorischer Verbindung zu einem Heim betrieben werde.

Allerdings werden zukünftigen „Betreibern“ längere Fristen im Rahmen einer „Experimentierklausel“ eingeräumt. 

II.2.2. Beratungs- und Unterstützungsangebote, Qualitätssicherung

Das Land Niedersachsen förderte im Jahr 2005 ein Projekt zur Qualitätsentwicklung in ambulant betreuten Wohngemeinschaften, dass von der Niedersächsischen Fachstelle für Wohnberatung durchgeführt wurde. Als Ergebnis liegen ein Verfahren zur Qualitätssicherung und Qualitätskriterien vor, die sich sowohl auf Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz als auch auf Wohngemeinschaften für Menschen mit anderweitigem Hilfe- und Pflegebedarf anwenden lassen. Die Praktikerinnen/Praktiker aus den Wohngemeinschaften, Interessensvertreterinnen/-vertreter der Seniorinnen/Senioren und unterstützende Institutionen haben sich aktiv beteiligt. Bundesweite Erfahrungen wurden einbezogen. Zur Erarbeitung eines tragfähigen Ergebnisses wurden in einem ersten Arbeitsschritt sechs Arbeitsgruppen gebildet, in denen eine Vorlage der Fachstelle diskutiert und überarbeitet wurde. Dieser Zwischenstand wurde den Beteiligten und allen Vertreterinnen/Vertretern aus den Wohngemeinschaften mit der Möglichkeit zur Rückmeldung zugänglich gemacht. In zwei Veranstaltungen wurden die Kriterien und das Verfahren zur Qualitätssicherung mit allen Projektbeteiligten diskutiert, modifiziert und abgestimmt.

Die Kriterien wurden nicht als verbindliche Mindeststandards formuliert, sondern sind als Handlungsempfehlungen und Richtschnur zu verstehen. Sie sollen Hilfestellung beim Aufbau und bei der Weiterentwicklung von Wohngemeinschaften geben und unterstützenden und beratenden Institutionen, Interessentinnen/Interessenten und WG-Mitgliedern bzw. deren gesetzlichen Vertreterinnen/Vertreter sowie der Heimaufsicht zur Orientierung und Bewertung von Wohngemeinschaften dienen.

II.2.3. Immobilienangebot

Die relativ hohe Zahl von ambulant betreuten Wohngemeinschaften in Städten (hierbei vor allem Braunschweig und Hannover) und auf dem Land scheint ein Indiz dafür zu sein, dass die Versorgung mit WG-geeigneten Immobilien in Niedersachsen kein Problem ist.

II.2.4. Finanzierung

Beispiel A

1. Art der Leistungen

Es existieren Vereinbarungen zwischen dem Leistungserbringer und dem Sozialhilfeträger, keine gemäß § 75 SGB XII.

Die Leistungen für Mitglieder in Wohngemeinschaften werden als Pauschalen gewährt.

Ein Leistungskomplex 50 gilt z.B. für geronto-psychiatrische  Patienten, psychisch Kranke, damit diese in ihrer Wohnung bleiben können. Er kann Wahlweise angewandt werden.

Hinzu kommt eine Wegepauschale.

2. Höhe der Leistungen

Die Betreuungs- und Schlafwachenpauschale beträgt 815,00 €/mtl. 

Erfolgt eine Abrechnung über den Leistungskomplex 50, sind maximal 420,00 € abrechnungsfähig. 

3. Überlegungen zu neuen Finanzierungsinstrumenten

Dazu gibt es keine Angaben.

4. Probleme bei der Ermittlung und Übernahme der Kosten

Es besteht grundsätzlicher Klärungsbedarf, ob es sich bei Wohngemeinschaften um ein ambulantes oder ein stationäres Angebot handelt (§ 13 SGB XII und § 98 Abs. 5 SGB XII.

Beispiel B

1. Art der Leistungen
Hier gelten Pauschalen in Abhängigkeit von Pflegestufen für Grundleistungen wie Hausnotruf, soziale Beratung und Betreuung, Freizeitangebote sowie Beratung von Angehörigen.

2. Höhe der Leistungen

Die Monatspauschale ist in der 

Pflegestufe 1 – 247,00 €, 

Pflegestufe 2 – 297,00 €

3. Überlegungen zu neuen Finanzierungsinstrumenten

Dazu gibt es keine Angaben.

4. Probleme bei der Ermittlung und Übernahme der Kosten

Es lassen sich schwer „Träger“, Initiatoren für Wohngemeinschaften finden. Eine Bedarfsklärung vor Ort ist schwierig.  

Es fehlt Rechtssicherheit, z.B. eine Vereinbarung gemäß § 75 SGB XII.

Fazit:

Vereinzelt gibt es Vereinbarungen zwischen Leistungsanbietern und Sozialhilfeträgern, die nicht Vereinbarungen gemäß § 75 SGB XII sind.

Es werden Pauschalbeträge in Abhängigkeit von der Höhe der Pflegestufe als zusätzliche Grundleistungen gewährt.

Nordrhein-Westfalen
II.1. Allgemeiner Überblick

NRW bietet ein facettenreiches Erscheinungsbild in der WG-Landschaft. Die Datenbank auf der Website: http://www.demenz-service-nrw.de  zeigt ca. 40 Anbieter-Organisationen an, von denen viele mehrere Wohngruppen betreuen/betreiben. Damit dürfte die Zahl von ambulant betreuten WGs in NRW bei weit über 50 Einheiten liegen. In Ostwestfalen (Bielefeld, Gütersloh etc.) gibt es seit vielen Jahren ambulant betreute Wohngemeinschaften (laut KDA 23 an der Zahl), z.T. auch solche, in denen junge Menschen  mit wohnen. In den meisten Projekten sind Vereine (als Vermieter) involviert. Eine zunehmend wichtige Rolle nehmen – z.B. in Bielefeld – Wohnungsbaugenossenschaften ein, die sich neben ihrer Vermieterfunktion auch als Qualitätssicherungs-Instanz verstehen.  Daneben gibt es in vielen Kommunen einzelne Projekte (z. B. Münster, Borken, Gelsenkirchen), die von unterschiedlichen Trägern – meist Pflegediensten - initiiert wurden. NRW ist das Bundesland mit der weitesten Verbreitung von Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen mit Pflegediensten, die Menschen mit Demenz in einer WG betreuen/pflegen.                                                                                                         

II.2. Rahmenbedingungen zur Etablierung neuer WG-Projekte
II.2.1. Das Nordrhein-Westfälische „Wohn-Teilhabegesetz“

Das Wohn-Teilhabegesetz in NRW ist seit November 2008 in Kraft. Es sieht für neue Wohngemeinschafts-Initiativen eine Anzeigepflicht vor, wenn mindestens 4 Bewohner in einem Gebäude vom selben Anbieter versorgt werden. Die darauf folgende Prüfung soll feststellen, ob das angezeigte Projekt die Voraussetzungen erfüllt, die zu einer Nicht-Behandlung im Rahmen des Gesetzes führen.
Diese Voraussetzungen können sein:

· Miet- und Pflege-/Betreuungsverträge faktisch und rechtlich getrennt. Wahlfreiheit bezüglich des Pflegeanbieters. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, gibt es auch keine weiteren Vorgaben bezüglich der Größe der Versorgungseinheit.

· Wenn Wohnraumüberlassung und Betreuungsleistungen aus einer Hand kommen, rechtlich aber voneinander unabhängig vertraglich geregelt sind, kann auch eine Nicht-Anwendbarkeit in Frage kommen. Hierzu bedarf es aber der Erfüllung weiterer Vorgaben: Solche Konstruktionen dürfen maximal 12 Personen versorgen und müssen sicherstellen, dass die Betreuten bei der Wahl Ihres Pflegeanbieters von unabhängigen Dritten „unterstützt“ werden. 

Problematisch bei der letztgenannten Forderung ist die Legitimation dieser 
„dritten Kraft“ in unterstützender Weise tätig zu werden. 

Bewertung: In NRW lassen sich auch (zukünftig) Trägerkonstruktionen realisieren, wenn die Anzahl der Betreuten auf 12 Personen in einem Gebäude beschränkt wird und eine „dritte Instanz“ involviert wird, die vom Wohnraum- und Pflegeanbieter unabhängig ist. Die Formulierung „in einem Gebäude“ verhindert sog. Stapel-Lösungen, bei denen mehrere kleine Einheiten in einem Gebäude untergebracht werden (sollen).
II.2.2. Beratungs- und Unterstützungsangebote, Qualitätssicherung

Neben der weiter unten erwähnten Wohnraumförderung für kleinräumige Versorgungsformen gibt es als zentrales Beratungs- und Unterstützungsangebot den „Demenz-Service NRW“ :http://www.demenz-service-nrw.de
„Die Landesinitiative Demenz-Service Nordrhein-Westfalen ist als gemeinsame Plattform entstanden, in deren Zentrum die Verbesserung der häuslichen Versorgung demenziell Erkrankter und die Unterstützung der sie pflegenden Angehörigen steht. Mit der "Landesinitiative Demenz-Service NRW" soll der Erfahrungsaustausch und die Vernetzung von Initiativen, Modellprojekten und Angeboten für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen in Nordrhein-Westfalen gefördert werden und ein Beitrag zur Enttabuisierung von Demenz in der Bevölkerung geleistet werden“ (Zitat aus der Website der Initiative).

II.2.3. Immobilienangebot
Die Versorgung mir WG - geeigneten Immobilien scheint in NRW kein Problem darzustellen. Die bestehenden Wohngemeinschaften nutzen alle Arten des Wohnraumangebots von Sozialwohnungen bis zu großen Gehöften im ländlichen Bereich. Besonders in Bielefeld engagieren sich zudem Wohnungsunternehmen bei der Schaffung von WG - geeignetem Wohnraum. Ergänzend gibt es im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus seit 2003 ein spezielles Förderprogramm zur Unterstützung kleinräumiger Wohnformen. Mehr Informationen dazu unter: 
http://www.mbv.nrw.de/Wohnen/foerderung/Wohnen_im_Alter/index.php
II.2.4. Finanzierung von Betreuungsleistungen

Beispiel A 

1. Art der Leistungen

Es werden Pauschalbeträge als überschießender Sachleistungsbetrag gewährt. Diese Regelungen beziehen sich auf alle Menschen, die in ambulant betreuten Wohngemeinschaften leben, nicht nur auf solche mit Demenz.

Die Pauschalbeträge werden manchmal nach einer „Formel“ berechnet, die sich an den ortsüblichen Heimkosten orientieren. Sie sind nach Pflegestufen gegliedert.

2. Höhe der Leistungen

Die zusätzlich zu den jeweiligen Pflegesachleistungen zu gewährenden Kosten bei Vorliegen der Leistungsberechtigung sind:

Ohne Pflegestufe – 1.220,00 € 

Stufe 1 – 1.406,00 € (+ 384,00 € SGB XI)

Stufe 2 – 1.399,00 € (+ 921,00 € SGB XI)

Stufe 3 – 1.588,00 € (+ 1.432,00 € SGB XI)

3. Überlegungen zu neuen Finanzierungsinstrumenten

Dazu gibt es keine Angaben.

4. Probleme bei der Ermittlung und Übernahme der Kosten

Dazu gibt es keine Angaben.

Beispiel B 

1. Art der Leistungen

Es existiert eine Leistungs- Vergütungs- und Prüfvereinbarung.

Voraussetzung für Leistungsinanspruchnahme ist die Anspruchsvoraussetzung des Mitglieds der Wohngemeinschaft (§ 61 SGB XII) sowie eine fachärztlich diagnostizierte Demenz.

Der Betreuungsbedarf muss vom kommunalen sozialen Dienst festgestellt sein.

Weitere Voraussetzung ist die sozialhilferechtliche Angemessenheit der Kosten der Unterkunft. 

Leistungen entsprechend Pflegeversicherung bleiben von diesen Regelungen unberührt.

2. Höhe der Leistungen

Das monatliche Entgelt basiert auf einer Personalkostenkalkulation, angelehnt an Personalkostenermittlungen im stationären Bereich. 

Eine Betreuungspauschale bewegt sich in der Spanne von 973,00 € bis 1.406,00 €

Hinzu kann Miete von 312,00 € bis 670,00 € finanziert werden sowie ein

Haushaltsgeld in Höhe von 175,00 € bis 200,00 €.

3. Überlegungen zu neuen Finanzierungsinstrumenten

Dazu gibt es keine Angaben.

4. Probleme bei der Ermittlung und Übernahme der Kosten

Dazu gibt es keine Angaben.

Fazit:

Es existieren Betreuungspauschalen in Abhängigkeit von der Höhe der Pflegestufe, die als überschießender Sachleistungsbetrag gewährt werden. 

Grundlage sind Leistungs-, Vergütungs- und Prüfvereinbarungen, wobei die ermittelten Leistungsentgelte auf sehr unterschiedlichen Berechnungsmodellen beruhen.

Rheinland-Pfalz

II.1. Allgemeiner Überblick

Aktuell sind in Rheinland-Pfalz ca. 50 ambulant betreuter und selbstorganisierter Wohnangebote für Menschen mit Pflegebedarf und Demenz bekannt, die größten-teils vor der Einführung des Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe Rheinland-Pfalz (LWTG) entstanden sind. Die konkrete Anzahl ambulant betreuter Wohngemeinschaften Rheinland-Pfalz kann nicht beziffert werden, da es keine Meldepflicht für diese Wohnformen gibt. Das LWTG hat das Bundesheimgesetz zum 01. Januar 2010 abgelöst und beinhaltet klare Regelungen für ambulant betreute und selbstorganisierte Wohnformen. 

Dem politischen Wunsch nach weiteren eigenständigen Wohngemeinschaften trägt die Landesförderung der Beratungsstelle PflegeWohnen Rechnung. Sie steht  Initiatoren und Interessenten mit entsprechenden Beratungs- und Unterstützungsleistungen seit November 2008 landesweit zur Verfügung. 

II.2. Rahmenbedingungen zur Initiierung neuer WG-Projekte

II.2.1. Das Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe (LWTG)

Mit dem neuen Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe (LWTG) wurde das Bundesheimgesetz abgelöst und bezogen auf Rheinland-Pfalz den heutigen Anforderungen an Selbstbestimmung, Teilhabe und Qualität von gemeinschaftlichen Wohnformen von älteren Menschen, volljährigen Menschen mit Behinderung und volljährigen pflegebedürftigen Menschen Rechnung getragen. 

Der Geltungsbereich des LWTG richtet sich danach, unter welchen Rahmenbedingungen Menschen gemeinschaftlich wohnen und Pflege oder andere Unterstützungsleistungen erhalten. Die unterschiedlichen gemeinschaftlichen Wohn-formen werden systematisiert in Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot (§4), Einrichtungen mit besonderer konzeptioneller Ausrichtung (§5) und selbst-organisierte Wohngemeinschaften (§6). 

Unter welche der drei genannten Kategorien ambulant betreute Wohngemein-schaften mit Pflege- und Unterstützungsbedarf fallen, hängt von deren Gestaltungs- und Vertragsform ab.
 


Die selbstorganisierten Wohngemeinschaften bedürfen eines hohen Maßes an Selbstorganisation und Teilhabe der Bewohner, um als solche gemäß § 6 LWTG anerkannt zu sein. Sind die Bedingungen dieses Gesetzes erfüllt, bestehen für selbstorganisierte Wohngemeinschaften keine ordnungsrechtlichen Anforderungen nach den Verordnungen zum Heimgesetz und nachfolgend zum LWTG (z.B. Personal, Mindestbauverordnungen, etc.). Sie fallen nicht in den Prüfbereich der Beratungs- und Prüfbehörde nach dem LWTG (BP-LWTG, früher Heimaufsicht).



Anders beurteilt werden die ambulant betreuten Wohngemeinschaften, wenn sie die Kriterien der „selbstorganisierten Wohngemeinschaften im Sinne des § 6 LWTG“ nicht erfüllen. Je nach Ausrichtung und damit verbundener Zuordnung zu Einrich-tungen mit besonderer konzeptioneller Ausrichtung bzw. Einrichtungen mit um-fassendem Leistungsangebot richten sich dann die ordnungsrechtlichen Bedingungen bzw. die Prüfung durch die Beratungs- und Prüfbehörde.

II.2.2. Beratungs- und Unterstützungsangebot, Qualitätssicherung

Seit November 2008 fördert das Land Rheinland-Pfalz  in Mainz eine landesweite Beratungsstelle „PflegeWohnen“ für ambulant betreute und selbstorganisierte Wohngemeinschaften für ältere Menschen mit Pflege- oder Betreuungsbedarf. 

Die Landesberatungsstelle PflegeWohnen ist in der Trägerschaft des DRK-Kreisverbandes Mainz-Bingen und steht Betroffenen, Angehörigen, Sozialhilfeträgern, Initiatoren, Pflegediensten, Bauträgern, etc. mit folgenden Angeboten zur Verfügung:

· Allgemeine Informationen rund um die Wohnform der ambulant betreuten Wohngemeinschaft

· Gezielte Informationen für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige

· Beratung für Initiatorinnen und Initiatoren, Institutionen und alle diejenigen, die eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz oder Pflegebedarf aufbauen wollen oder sich für diese Wohnform interessieren


II.2.3. Immobilienangebot

In Rheinland-Pfalz wurde ein Teil der bestehenden Wohngemeinschaften durch regionale Wohnungsbaugesellschaften unterstützt, beispielsweise durch die Verbindung von 2 bis 4 nebeneinander liegenden Einzelwohnungen zu einer großen Gemeinschaftwohnung. Darüber hinaus bestehen Wohngemeinschaften in Neu-bauten, größeren Einfamilienhäusern, aber auch in Umbauten von älteren Hotels und Gaststätten. 

II.2.4. Finanzierung von Betreuungsleistungen

Bei der Finanzierung der Pflege, Hauswirtschaft und Betreuung ist eine differenzierte Betrachtung notwendig; da nur die beiden erstgenannten Begriffe gesetzlich definiert sind und dafür Leistungsberechtigungen bestehen.
 


Pflege und Hauswirtschaft

Die Kosten für Pflege und hauswirtschaftliche Versorgung richten sich nach den individuellen Bedürfnissen und Wünschen des Pflegebedürftigen. Diese werden in Rheinland-Pfalz zwischen dem ambulanten Pflegedienst und dem Pflegebedürftigen in Modulen beschrieben und in einem Pflegevertrag festgelegt. Der Pflegedienst stellt der Pflegeversicherung bis zum Höchstbetrag der entsprechenden Pflegestufe (1 = 440 €; 2 = 1040 €; 3 = 1510 €) die erbrachten Leistungen monatlich in Rechnung (sog. Sachleistungen). In der Regel entstehen jedoch mehr Kosten für die Pflege, die durch die pflegebedürftige Bewohnerin bzw. den pflegebedürftigen Bewohner gedeckt werden müssen. Sofern die persönlichen und wirtschaftlichen Voraus-setzungen erfüllt sind, können diese Kosten auf Antrag vom Träger der Sozialhilfe im Rahmen der „Hilfe zur Pflege“ übernommen werden.  

Betreuung

Die Bewohnerinnen und Bewohner in einer Wohngemeinschaft haben zumeist ein hohes Maß an Betreuung. Nachfolgend sind einige Betreuungsleistungen skizziert, die in der Regel in einer selbstorganisierten Wohngemeinschaft entstehen:

· Maßnahmen zum Erhalt und der Förderung der Alltagskompetenz

· Maßnahmen zur Orientierung

· Krisenintervention – Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten

· Erhalt und Förderung der kommunikativen Kompetenz

· Alltagsstrukturierende Maßnahmen

· Psychosoziale Betreuung

Diese Betreuungsbedarfe sind oft sehr zeitintensiv und reihen sich über den Tag fast lückenlos aneinander, so dass von einer „Rund-um-die-Uhr-Betreuung“ oder „24-Stunden-Pflege“ gesprochen wird. 

Im Unterschied zum Bereich der Hauswirtschaft und Pflege gibt es derzeit keine gesetzlichen Regelungen zum Bereich der Betreuung. Feststehende Vergütungs-regelungen für Betreuungsleistungen fehlen. Mit Ausnahme des § 45b „Zusätzliche Betreuungsleistungen“ der Pflegeversicherung (SGB XI) (siehe unten) gibt es derzeit keinen gesetzlichen Anspruch auf die Kostenübernahme. 



Zur Ermittlung und Deckung der Betreuungskosten innerhalb von selbstorganisierten Wohngemeinschaften haben sich zwei Möglichkeiten als sinnvoll und praktikabel erwiesen:

1. Einzellösung: Auf Anfrage ermittelt ein ambulanter Pflegedienst für jede Bewohnerin oder jeden Bewohner individuell deren Betreuungsbedarf und kalkuliert diesen in einem Kostenvoranschlag. Die Bewohnerin oder der Bewohner erhält auf Grundlage des Kostenvoranschlags monatlich eine Rechnung über die geleistete Betreuung und begleicht diese privat. Sofern die Bewohnerin oder der Bewohner die Betreuungskosten nicht decken kann, kann ein Antrag auf Deckung der Betreuungskosten, vor Einzug in eine selbstorganisierte Wohngemeinschaft, beim örtlichen Sozialhilfeträger unter Vorlage des Kostenvoranschlags gestellt werden.

2. Gemeinschaftslösung: Die Interessensgemeinschaft sollte klären, ob sie anstatt vieler einzelner Betreuungsbedarfe einen gemeinschaftlichen Betreuungsbedarf ermitteln und diesen jeder zu gleichen Teilen decken will. Über diesen zu empfehlenden Weg kann ein kontinuierlicher Betreuungsumfang sichergestellt werden, der unabhängig von individuell unterschiedlichen Betreuungsbedarfen ist. Ein solcher gemeinschaftlicher Betreuungsbedarf wird seitens eines ambulanten Pflegedienstes kalkuliert und die Gesamtkosten durch die Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner geteilt. Über diesen Weg entsteht eine so genannte Betreuungspauschale. Diese wird monatlich durch die Bewohnerinnen und Bewohner privat gedeckt. Sofern diese die Betreuungspauschale nicht decken können, kann ein Antrag beim örtlichen Sozialhilfeträger unter Vorlage des Kostenvoranschlags gestellt werden. Bevor ein örtlicher Sozialhilfeträger eine Kostenübernahme zusagt, fordert dieser zumeist vorab ein Betreuungskonzept sowie eine nachvollziehbare und realistische Kostenkalkulation von dem ambulanten Pflegedienst.


§ 45b „Zusätzliche Betreuungsleistungen

Menschen mit erheblichem allgemeinen Betreuungsbedarf (Menschen mit Demenz, psychischer Erkrankung oder geistigen Behinderung) stehen 100 € (Grundbetrag) bzw. 200 € (erhöhter Betrag) seitens der Pflegeversicherung im Monat zu. Diese Leistungen können auch dann gewährt werden, wenn keine Pflegestufe (sog. „Pflegestufe Null“) anerkannt wurde. Diese Leistungen können auf Antrag bei der Pflegeversicherung der Bewohnerin bzw. des Bewohners  gewährt werden und werden dann vom  ambulanten Pflegedienst  direkt mit der Pflegeversicherung abgerechnet.

Behandlungspflege

Sofern eine Bewohnerin oder ein Bewohner Behandlungspflege (z.B. Insulinspritzen, Verbände) durch einen ambulanten Pflegedienst braucht, wird dies vom Hausarzt verordnet und durch die Krankenversicherung finanziert. 
Saarland
II.1. Allgemeiner Überblick

Da das Saarland in der Bundesarbeitsgemeinschaft Qualitätssicherung in ambulant betreuten Wohngemeinschaften nicht vertreten ist, liegen uns nur wenig verlässliche Informationen vor. Es gibt wohl mittlerweile auch hier einige wenige WGs. Eine davon in Saarlouis, die in Kooperation mit einer Alzheimer-Initiative initiiert wurde.
II.2. Rahmenbedingungen zur Etablierung neuer WG-Projekte

II.2.1. Nachfolgeregelung zum alten Heimgesetz: „saarländisches Gesetz zur Sicherung der Wohn-, Betreuungs- und Pflegequalität für ältere Menschen sowie pflegebedürftige und behinderte Volljährige (Landesheimgesetz Saarland – LheimG)“ liegt als Entwurf vor.
Wohngemeinschaften, Wohngruppen und andere gemeinschaftliche Wohnformen werden von diesem Gesetz nicht allein deswegen erfasst, weil sich die Bewohnerinnen und Bewohner zu ihrer Gründung Dritter bedient haben, ihr Zusammenleben aber selbständig und eigenverantwortlich regeln. 
Es erfolgt aber eine Klarstellung, dass Betreutes Wohnen, Wohngemein-schaften, Wohngruppen und andere gemeinschaftliche Wohnformen vom Anwendungsbereich erfasst werden, wenn die Bewohner verpflichtet sind, alle notwendigen Betreuungs- und Pflegeleistungen vom Träger dieser Wohnformen bzw. von einem anderen Leistungsanbieter abzunehmen. In diesem Falle bestünde ein vergleichbares Abhängigkeitsverhältnis der Bewohnerinnen und Bewohner wie in den vom Gesetz erfassten Pflegeeinrichtungen.
Eine Anzeigepflicht für eigenverantwortlich gesteuerte Wohngemeinschaften scheint es demnach nicht zu geben. Anzuraten ist aber eine Kontaktaufnahme mit der (ehemaligen) Heimaufsichtsbehörde in jedem Falle.
II.2.2. Beratungs- und Unterstützungsangebot, Qualitätssicherung
Laut neuem Gesetz zur Sicherung der Wohn-, Betreuungs- und Pflegequalität gibt es eine Beratungspflicht der zuständigen Behörde nur für natürliche oder juristische Personen, die eine Einrichtung im Sinne des Gesetzes
Eröffnen wollen. Wo sich Initiatoren von Wohngemeinschaften hinwenden sollen, ist dem Gesetzestext nicht zu entnehmen.
II.2.3 Immobilienangebot

Über das Saarland liegen uns diesbezüglich keine Informationen vor.

II.2.4. Finanzierung von Betreuungsleistungen

Uns liegen keine Informationen vor.
Sachsen
II.1. Allgemeiner Überblick

Die genaue Zahl der WGs ist nicht bekannt. Da es keine Meldepflicht gibt und Hinweise nur vereinzelt, wenn Beschwerden an die Heimaufsicht herangetragen werden, ist es auch schwer, eine Schätzung diesbezüglich vorzunehmen.
II.2. Rahmenbedingungen zur Etablierung neuer WG-Projekte

II.2.1. Zukünftiges Landesheimgesetz

Das zukünftige sächsische Landesheimgesetz („ Gesetz zur Regelung der Betreuungs- und Wohnqualität im Alter, bei Behinderung und Pflegebedürftigkeit“ – Betreuungs- und Wohnqualitätsgesetz) soll sich an der Struktur des bestehenden Heimgesetzes orientieren und die Belange der Alten- und Behindertenhilfe regeln. Der Anwendungsbereich soll sich auch auf bisher weitestgehend unregulierte Wohnformen wie ambulant betreutes Wohnen (also auch Wohngemeinschaften) etc. erstrecken. 

Ein Eckpunktepapier liegt derzeit nicht vor.
II.2.2. Beratungs- und Unterstützungsangebote, Qualitätssicherung

Kein Beratungs- und/oder Unterstützungsangebot bekannt.

II.2.3. Immobilienangebot

Es liegen keine Informationen vor.

II.2.4. Finanzierung von Betreuungsleistungen

Beispiel A

1. Art der Leistungen

Es wird mit einem 3-stufigen persönlichen Budget gearbeitet, das entsprechend der bewilligten Pflegestufe des Mitgliedes der WG gebildet wird. Dabei wurden die Einzelleistungen anhand des Leistungskataloges der Pflegekassen zugrunde gelegt und die Punktwerte um jeweils 40 reduziert (Synergieeffekte werden damit berücksichtigt). 

Voraussetzung zur Aufnahme in eine WG ist eine ärztlich bescheinigte demenzielle Erkrankung sowie eine Pflegestufe.

Vertragliche Grundlage zwischen Pflegedienst und Sozialhilfeträger ist eine zweiseitige Erklärung.

2. Höhe der Leistungen

	
	Pflegestufe I
	Pflegestufe II
	Pflegestufe III

	Pflegesachleistung gem. § 65 Abs. 1 Satz 2 SGB XII (über die vom MDK festgestellte Pflegestufe hinaus)
	740,76 EUR
	639,00 EUR
	764,48 EUR

	Altenpflegeausbildungsumlage

(derzeit: 0,55 EUR/Tag x 31 Tage)
	17,05 EUR
	17,05 EUR
	17,05 EUR

	vereinbarte Investitionskosten des Pflegedienstes (5 % auf die gesamten 

erbrachten Pflegeleistungen)
	56,24 EUR
	78,00 EUR
	109,82 EUR

	um 2/3 gekürztes Pflegegeld = 1/3 Geldleistung gem. § 66 Abs. 2 i.V.m. § 64 SGB XII
	68,33 EUR


	136,66 EUR
	221,67 EUR

	Eingliederungshilfe gem. § 55 i.V.m.

§ 58 SGB IX zur Teilhabe am Leben

in der Gemeinschaft
	100,00 EUR
	100,00 EUR
	100,00 EUR

	Gesamtbetrag
	982,38 EUR
	970,71 EUR
	1.213,02 EUR

	Persönliches Budget

für häusliche Pflege nach SGB XII
	983,00 EUR
	971,00 EUR
	1.214,00 EUR


3. Überlegungen zu neuen Finanzierungsinstrumenten

Der Sozialhilfeträger möchte mit den Leistungsanbietern in Zukunft eine leistungs- Vergütungs- und Prüfvereinbarung gemäß § 75 SGB XII abschließen.

4. Probleme bei der Ermittlung und Übernahme der Kosten

Dazu gibt es keine Angaben.

Fazit:

Das persönliche Budget wird dem Mitglied bei Vorliegen der Anspruchsberechtigung monatlich zur Verfügung gestellt und richtet sich nach der Pflegestufe. Der Leistungserbringer rechnet seine Leistungen mit dem Mitglied der Wohngemeinschaft in Höhe dessen persönlichen Budgets ab.    

Sachsen-Anhalt

II.1. Allgemeiner Überblick

II.1. Allgemeiner Überblick
In Sachsen-Anhalt besteht für ambulant betreute Wohngemeinschaften keine Melde- oder Anzeigepflicht, insofern werden diese Wohnformen in den Landkreisen statistisch nicht erfasst. Es kann jedoch festgestellt werden, dass sich die Zahl ambulant betreuter Wohngemeinschaften seit der durchgeführten "Studie zur Wohnsituation von Seniorinnen und Senioren in Sachsen-Anhalt" im Jahr 2003 erhöht hat. Waren damals solche Angebote - wenn überhaupt - nur im Einzelfall vorhanden, sind mittlerweile in den Landkreisen rund 18 ambulant betreute Wohngemeinschaften bekannt, von denen acht speziell auf demenzkranke Menschen ausgerichtet sind. Es ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Zahl höher liegt. Zudem sind mehrere Wohngemeinschaften derzeit im Aufbau. Schätzungen sind jedoch nur schwer möglich.

II.2. Rahmenbedingungen zur Etablierung neuer WG-Projekte
II.2.1. Landesheimgesetz

Es liegen „Bausteine für eine Landesregelung zur Ablösung des Bundesheimgesetzes“ vor, die auch gesonderte Regelungen für ambulant betreute Wohngemeinschaften vorsehen.

II.2.2. Beratungs- und Unterstützungsangebote, Qualitätssicherung

Die Heimaufsicht ist beratend tätig (eine Anzeige- oder Meldepflicht gibt es derzeit nicht).

Die Heimaufsicht befindet sich beim Landesverwaltungsamt in Halle mit Außenstelle in Magdeburg.

II.2.3. Immobilienangebot

Berücksichtigt man den entspannten Wohnungsmarkt in den neuen Ländern, kann davon ausgegangen werden, dass die Versorgung mit WG - geeignetem Wohnraum kein Problem sein dürfte.
II.2.4. Finanzierung von Betreuungsleistungen

1. Art der Leistungen

Die Finanzierung erfolgt über die Pflegeversicherung. 

Bei Bedarf kommt Sozialhilfe zum Einsatz.

2. Höhe der Leistungen

Sachleistungen der Pflegekasse 

Pflegestufe I                        –    420 € 
Pflegestufe                           –    980 € 

Pflegestufe III                       – 1.470 € 
Ggf. Eigenanteil/Sozialhilfe in Abhängigkeit von individueller Pflegestufe und individuellem Hilfeplan bis zu ca. 500 € monatlich.

Ggf. ergänzende Leistungen nach § 45b SGB XI.

Haushaltsgeld pro Person – 150 € monatlich.

3. Überlegungen zu neuen Finanzierungsinstrumenten

Derzeit gibt es dazu keine Überlegungen.

4. Probleme bei der Ermittlung und Übernahme der Kosten

Die Bewohnerinnen und Bewohner werden zur kostendeckenden  Finanzierung herangezogen. Falls diese die Kosten nicht tragen können, würde Sozialhilfe greifen.

Im Land Sachsen-Anhalt sind zur Zeit keine mit dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe abgestimmten ambulant betreuten Wohngemeinschaften in Betrieb. 

Schleswig-Holstein
II.1. Allgemeiner Überblick

Die Entwicklung neuer Wohn- und Pflegeformen ist ein erklärtes sozialpolitisches Ziel der Landesregierung. Dazu werden gezielt Maßnahmen und Projekte unterstützt, die es pflege- und hilfebedürftigen Menschen ermöglichen, ein selbst bestimmtes Leben zu Hause zu führen. Hierfür wurde eigens eine „Koordinierungsstelle für innovative Wohn- und Pflegeformen im Alter“ (KIWA) ins Leben gerufen. Ambulant betreute Wohn- und Hausgemeinschaften gewinnen als alternative Wohnform in Schleswig-Holstein zunehmend an Bedeutung, auch für demenziell Erkrankte. 

Die Zahl der Projekte und Initiativen wird (vorsichtig) auf etwa 20 geschätzt. Die genannte Koordinationsstelle erfasst derzeit den Bestand 
an laufenden und geplanten Projekten.
II.2. Rahmenbedingungen zur Etablierung neuer WG-Projekte

II.2.1. Landesheimgesetz
Das „Gesetz zur Stärkung von Schutz und Selbstbestimmung von Menschen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung(Selbstbestimmungsstärkungsgesetz - SbStG ) ist im September 2008 durch die Landesregierung gebilligt worden und wir im Frühjahr 2009 vom Landtag verabschiedet werden.
Ambulant betreute Wohn- und Hausgemeinschaften sind nach diesem Gesetz selbstverantwortlich geführt, wenn:
1. eine Vereinbarung der Mieterinnen und Mieter oder der für sie vertretungsberechtigten Personen über die wesentlichen Angelegenheiten der Gemeinschaft vorliegt

2. die Vermietung und die Pflege- und Betreuungsleistung vertraglich und tatsächlich getrennt sind

3. Art und Umfang der Pflege- und Betreuungsleistung sowie der hauswirtschaftlichen Versorgung frei gewählt werden kann

4. das Hausrecht von den Mieterinnen und Mietern oder den für sie vertretungsberechtigten Personen uneingeschränkt ausgeübt werden kann und
5. die Alltagsgestaltung maßgeblich von den Mieterinnen und Mietern oder den für sie vertretungsberechtigten Personen bestimmt wird.
Sind all diese Bedingungen erfüllt, gilt – nach dem vorliegenden Entwurf -für diese Wohnform nur der erste und zweite  (allgemeine) Teil des Gesetzes und es ist keine Anzeigepflicht vorgesehen.
Schleswig-Holstein führt in seinem Gesetzentwurf neben den (selbstbestimmten) ambulant betreuten Wohngemeinschaften noch eine weitere Kategorie ein, die „Besonderen Wohn-, Pflege- und Betreuungsformen“, die sich dadurch auszeichnen, dass hier von einem Träger verschiedene Leistungen in Anspruch genommen werden müssen (Wohnen plus Betreuung und/oder Pflege und/oder hauswirtschaftliche Dienste).
In diesem Fall muss der Träger der zuständigen Behörde übermitteln: 

1. das Konzept für das Qualitätsmanagement,

2. das Konzept des Beschwerdemanagements,

3. den Nachweis darüber, dass eine Beratung durch die Feuerwehr stattgefunden hat,

4. die Darstellung der geplanten Mitwirkungs- oder Mitbestimmungsrechte,

5. Angaben, in welcher Weise bürgerschaftliches Engagement eingebunden werden soll.
Diese Informationen müssen (nach derzeitigem Entwurf) mindestens 3 Monate vor Aufnahme des Betriebs vorliegen (Anzeigepflicht).
II.2.2. Beratungs- und Unterstützungsangebot, Qualitätssicherung

Die Landesbehörde informiert und berät zukünftig alle an ambulant betreuten Wohngemeinschaften Interessierte.
Die Entwicklung von Qualitätskriterien für ambulant betreute Wohn-Pflege-Formen in Schleswig-Holstein wird in diesem Jahr unter Beteiligung eines breiten Spektrums an Fachleuten aus der Wohnungswirtschaft, des Innen- und Sozialministeriums, der Wohlfahrtsverbände, der Pflegeverbände, der kommunalen Verbände, der Heimaufsichten, der Pflege- und Krankenkassen, des Landesseniorenrats und von KIWA intensiv vorangetrieben, um im Jahre 2009 als Qualitätsempfehlungen durch das Sozialministerium veröffentlicht zu werden. Die zentralen Bausteine sind Strukturqualitäten, „bauliche Qualitäten“ und Qualitäten der Betreuung und Pflege.
Der Qualitätszirkel ist ein trägerübergreifender Zusammenschluss von Akteuren in ambulant betreuten Haus- und Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz in Schleswig-Holstein. Basierend auf ihrer praktischen Arbeit und ihrer z. T. jahrelangen Erfahrung mit dieser neuen Wohn- und Betreuungsform wollen die Mitglieder aktiv an der Ausgestaltung von praxisrelevanten Qualitätskriterien mitwirken. Neben bundesweiten Kontakten und dem Transfer von Expertenwissen steht der Qualitätszirkel im Austausch mit KIWA und führt mit ihr gemeinsame Informationsveranstaltungen durch. Im Juli 2008 hat er sein 7-seitiges Qualitätspapier unter dem Titel „Qualität in ambulant betreuten Haus- und Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz in Schleswig-Holstein“ vorgelegt.
II.2.3. Immobilienangebot
Die „stattliche“ Anzahl von ambulant betreuten Wohngemeinschaften in Schleswig-Holstein lässt darauf schließen, dass die Versorgung mit geeigneten Immobilien kein gravierendes Problem zu sein scheint.
II.2.4. Finanzierung von Betreuungsleistungen
Beispiel

1. Art der Leistungen

Bei Vorliegen der Leistungsberechnung wird im Einzelfall gemäß § 63 SGB XII entschieden.

Weiterhin gibt es Vereinbarungen zwischen Leistungsanbieter und Sozialhilfeträger über Tagespauschalen in Abhängigkeit von der Höhe der Pflegestufe des Leistungsberechtigten.

Die Leistungen der Pflegeversicherung bleiben unberührt.

2. Höhe der Leistungen

Die Tagespauschalen liegen je nach Pflegestufe zwischen 23,50 € (715,00 €/mtl.) und 40,75 € (1.240 €/mtl.).

3. Überlegungen zu neuen Finanzierungsinstrumenten

Derzeit gibt es keine Bestrebungen, neue Finanzierungswege zu suchen.

4. Probleme bei der Ermittlung und Übernahme der Kosten

Dazu gibt es keine Angaben.

Fazit: ohne

Thüringen
II.1. Allgemeiner Überblick
In Bezug auf ambulant betreute Wohngemeinschaften ist Thüringen noch ein „weißer Fleck auf der Landkarte“.

II.2. Rahmenbedingungen zur Initiierung von neuen WG-Projekten

Mit der Konzipierung des Thüringer Heimgesetzes wir aktuell geprüft, ob ambulant betreute Wohngemeinschaften in diese Regelungen einbezogen werden. Davon sind weitere aufsichtsrechtliche und finanzielle Regelungen abhängig.

III. Bewertung und Ausblick
Ambulant betreute Wohngemeinschaften in den neuen Landesheimgesetzen

- Überfällige Kontrolle oder das Ende der Selbstbestimmung? –

Mit Spannung verfolgen alle Interessierten den Diskussionsstand der neuen Heimgesetzgebungen auf Länderebene in Bezug auf die „Verortung“ der sog. Neuen Wohnformen, womit in der Regel die ambulant betreuten Wohngemeinschaften gemeint sind.

Was die bereits existierenden und geplanten Initiativen dabei vor allem bewegt, ist die Frage, ob ambulant betreute Wohngemeinschaften zukünftig Regularien unterworfen sein werden, die den besonderen Charakter dieser Wohn- und Betreuungsformen erhalten können. Gleichzeitig sind (zukünftige) Nutzer und Verbraucherschutz-Organisationen daran interessiert, ob die neuen Regelungen ein angemessenes Instrumentarium zum Verbraucherschutz der Nutzer und zur Qualitätssicherung bereit stellen können. 

Qualitätskriterien des Projekts „Qualitätssicherung in ambulant betreuten Wohngemeinschaften“ weitgehend berücksichtigt

Bei aller Kritik an den bislang veröffentlichten Entwürfen und Eckpunkte-Papieren, lassen sich Gemeinsamkeiten im zukünftigen Umgang mit ambulant betreuten Wohngemeinschaften identifizieren, die – gemessen am Duktus des bislang gültigen Heimgesetzes – einer kleinen Revolution gleichkommen:

1. Der Status einer Wohngemeinschaft wird nicht mehr an baulichen Strukturen festgemacht, sondern an der Qualität der (Vertrags-)Beziehungen der beteiligten Akteure. Dies insbesondere bezogen auf die Frage, ob Verbraucherschutz ausreichend „im System“ gewährleistet wird. Im Fokus steht entsprechend die Konstruktion der zu beurteilenden Wohnform mit der entsprechenden Rollenverteilung von Leistungsanbietern, Vermietern und Leistungsempfängern.
 

2. Eine Stärkung von „Verbrauchermacht“ wird positiv sanktioniert. Wird eine WG-Konstruktion als selbstbestimmt/selbstregulativ beurteilt, wird entweder auf ordnungsrechtliche Behandlung in Gänze verzichtet (wie z.B. in den Entwürfen  von NRW oder Baden-Württemberg vorgesehen), oder es werden wesentlich geringere Strukturvorgaben gemacht als bei klassischen „stationären“ Pflegeeinrichtungen. Gemeint sind hiermit vor allem Vorgaben hinsichtlich der Personalstruktur, den baulichen Gegebenheiten und der Hygienevorschriften (wie z.B. im bayerischen „Gesetz zur Förderung der Pflege-, Betreuungs- und Wohnqualität im Alter und bei Behinderung“). Im Klartext: Wohngemeinschaften mit erkennbar gut geregeltem internem Verbraucherschutz fallen entweder ganz aus der Zuständigkeit des „Heimgesetzes“ heraus bzw. unterliegen (nur noch) definierten Sonderregelungen.

3. Die Beratung von Initiatoren nimmt (zumindest in den Entwürfen) einen großen Raum ein. Alle bekannten Entwürfe deklarieren eine (begleitende) Beratung von WG-Initiatoren zum zentralen Qualitätssicherungsinstrument. Betont wird dabei das RECHT auf Beratung, nicht eine wie auch immer geartete Beratungspflicht (auch wenn es – wie in Bayern - de facto darauf hinaus läuft).

4. Die Einbeziehung bürgerschaftlichen Engagements (bzw. die Offenheit dafür) wird als Qualitätsmerkmal gewertet oder kann sogar – folgt man den Worten von NRWs Sozialminister Laumann – als Abgrenzungsmerkmal zu ordnungsrechtlich „behandlungsbedürftigen“ Versorgungsformen dienen. Auch dies spiegelt die Einschätzung des Bundesmodellprojekts wider, dass erfolgreiche WG-Projekte vor allem dann funktionieren, wenn sie von einer „3. Instanz“ begleitet und unterstützt werden.

Zusammenfassend kann  man feststellen, dass in allen Bundesländern offensichtlich sehr viel Energie und Aufmerksamkeit in die Frage nach dem angemessenen Umgang mit dem Phänomen Ambulant betreute Wohngemeinschaft geflossen ist. Daraus lässt sich auch interpretieren, dass ambulant betreute Wohngemeinschaften nicht nur überall zur Kenntnis genommen werden, sondern – soweit sich das aus den Entwürfen entnehmen lässt – auch politisch gewollt sind. 

Also, alles in Butter? Mitnichten, denn der Teufel steckt wie so oft im Detail. 

Wer trennt die Spreu vom Weizen?

Vergleichsweise nebulös bleibt in den meisten Entwürfen das Verfahren, wie und anhand welcher Kriterien denn Initiativen und entsprechende Konzepte auf ihre „WG-Tauglichkeit“ überprüft werden sollen. Einigkeit herrscht bislang lediglich in dem Vorhaben eine – wie auch immer geartete - Anmeldepflicht für Initiativen in den Gesetzen festzuschreiben. Lediglich Hamburg, Schleswig-Holstein (und schon wieder:) Bayern haben ein Prozedere und das entsprechende Instrumentarium dazu entwickelt, wie ein „Assessment“ der Projekte aussehen soll. Dort übernehmen die „Fachstelle“ (Bayern) bzw. die „Koordinationsstelle“ (Hamburg, Schleswig-Holstein) die Aufgabe, Initiatoren und deren Konzepte zu beraten, zu begleiten - und letztendlich – zu beurteilen. In allen übrigen Ländern fällt diese Aufgabe dann wohl den (derzeitigen) Heimaufsichten zu. Das Problem dabei ist, dass in vielen dieser Behörden kein fundiertes Wissen und auch keine entsprechende Erfahrung im Umgang mit Wohn- und Versorgungsformen in geteilter Verantwortung existiert. Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel: Die hessische Heimaufsicht hat sich seit vielen Jahren intensiv mit den „neuen Wohnformen“ auseinandergesetzt und entsprechendes Fachwissen erworben.

Dazu kommt die Problematik, dass es bei der Beurteilung von (neuen) Projekten nicht mehr ausreicht, sich nur mit einem Initiator/“Träger“ auseinander zu setzen, sondern mit einem (zukünftigen) Beziehungsgeflecht, seinen Verträgen und seiner Qualität. Eine hochkomplexe Angelegenheit, bei der es sicher nicht ausreicht, lediglich ein Konzept („Papier ist geduldig“) zu prüfen. Neben der Frage der umfassenden Aufklärung von Nutzern dieser Angebote (über ihre Verbraucherrechte!) stellt sich auch die einer angemessenen Einbeziehung von Beginn an.

Wo bleibt die Selbstbestimmung?

Der prominenteste Kritiker (in diesem Fall am bayerischen Gesetz), Prof. Klaus Dörner formuliert in seinem offenem Brief an Sozialministerin Christa Stewens
 seine Sorge, dass das neue Gesetz selbstbestimmte Wohnformen mit einer „fürsorglichen Belagerung“ zwangsbeglücken würde. Wenn man diese Sorge mit der regelmäßig vorgesehenen „Nachschau“ bei allen Projekten begründet, hat sie schon eine gewisse Berechtigung, zumal in Bayern ja bewusst die Unverletzlichkeit der Wohnung aufgehoben werden soll. 

Das ist in der Tat ein bisschen pikant, handelt es sich doch bei den aufgesuchten Wohngemeinschaften um solche, die anerkannt sind nach dem Prinzip der geteilten Verantwortung zu funktionieren. Man wolle zwar lediglich nachschauen, ob es den Bewohnern gut gehe, aber das unangemeldete und – vielleicht von den Nutzern ungewollte – Eindringen in private Räumlichkeiten ist (auch juristisch) problematisch. Auch das Argument, nur auf die Ergebnisqualität schauen zu wollen, trägt nicht wirklich, da dies zum einen genuine Aufgabe des MdK ist, zum anderen die Nachschau – wenn überhaupt – eigentlich der Konstruktionsqualität der WG gelten müsste, also der Frage, ob die „Selbstregulierung“ noch funktioniert. Eine anlassbezogene Überprüfung oder (was ja durchaus denkbar wäre) ein von den Nutzern gewünschter Besuch wäre vielleicht das bessere Mittel der Wahl. 

In Ihrer Antwort auf den offenen Brief
 von Herrn Dörner begründet Frau Stewens die geplante Nachschau damit, dass die Mehrzahl der ambulant betreuten Wohngemeinschaften (nicht nur) in Bayern nicht von ihren zukünftigen Nutzern ins Leben gerufen werden, sondern von Stiftungen, Vereinen und – vor allem – ambulanten Pflegediensten. Diese Situationsbeschreibung entspricht in der Tat den „Gründungsrealitäten“ ambulanter betreuter Wohngemeinschaften (nicht nur) in Bayern. Dass es derartige Projekte gar nicht gäbe, mag für Bayern vielleicht stimmen; bundesweit gibt es davon – immerhin – eine Hand voll.

Außerdem – und das geht manchmal in der Empörung über den Gesetzentwurf unter – ist es möglich, die „Nachschau“-Intervalle durch glaubwürdige Beteiligung bürgerschaftlichen Engagements in den Projekten zu verlängern. Soziale Kontrolle kann also auch hier ordnungsrechtliche Maßnahmen ersetzen.

Vorläufiges Fazit:

Auch wenn diese Meinung momentan nicht allzu populär ist: Die Nachfolgeregelungen des Heimgesetzes auf Länderebene wandeln in Bezug auf die Behandlung (bzw. Nicht-Behandlung) von ambulant betreuten Wohngemeinschaften zwar auf einem schmalen Grat, aber sie bedeuten nicht per se das Ende für selbstbestimmte Wohnformen.

Der Versuch, ein Mindestmaß an staatlicher Kontrolle zumindest bei der Etablierung von neuen Projekten zu installieren ohne den „Charme“ und die besondere Qualität der Projekte in geteilter Verantwortung zu torpedieren, muss bei den bislang bekannten Entwürfen als halbwegs erfolgreich bezeichnet werden.

Die neuen Heimgesetze etablieren in den meisten Fällen eine „Ermöglichungskultur“ für ambulant betreute Wohngemeinschaften, die es Initiatoren („Trägern“) leicht macht, die gesetzten Bedingungen bei der Gründung neuer Wohngemeinschaften zu erfüllen.

Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe, Rheinland-Pfalz (LWTG)


Vom 22. Dezember 2009





§6 Selbstorganisierte Wohngemeinschaften


(1) Eine selbstorganisierte Wohngemeinschaft für volljährige Menschen mit Behinderung oder pflegebedürftige volljährige Menschen liegt vor, wenn


die Bewohnerinnen und Bewohner oder die für sie vertretungsberechtigten Personen


a) die Lebens- und Haushaltsführung selbstbestimmt gemeinschaftlich gestalten,


b) bei der Wahl und Inanspruchnahme von Pflege-, Teilhabe- oder anderen Unterstützungsleistungen frei sind,


c) über die Aufnahme neuer Mitbewohnerinnen und Mitbewohner selbst entscheiden können,


d) das Hausrecht ausüben können und


e) auf eigenen Wunsch von bürgerschaftlich Engagierten unterstützt werden,


die Wohngemeinschaft


a) über nicht mehr als acht Plätze für volljährige Menschen mit Behinderung oder pflegebedürftige volljährige Menschen verfügt und


b) kein Bestandteil einer Einrichtung im Sinne des § 4 ist und


alle von den gleichen Initiatorinnen und Initiatoren in einem Gebäude betriebenen Wohngemeinschaften insgesamt über nicht mehr als 16 Plätze für volljährige Menschen mit Behinderung oder pflegebedürftige volljährige Menschen verfügen.


Liegen die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht vor, gilt eine solche Wohnform als Einrichtung im Sinne des § 4 oder des § 5.


(2) Das Land stellt im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel ein spezielles Beratungsangebot für Initiatorinnen und Initiatoren und für Bewohnerinnen und Bewohner von selbstorganisierten Wohngemeinschaften mit Informationen über die geltenden rechtlichen Anforderungen, die Möglichkeiten der gemeinschaftlichen Lebens- und Haushaltsführung und die Erfordernisse einer fachgerechten Versorgung zur Verfügung.
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� Einige Passagen sind von der Niedersachsen-Seite von „wg-qualitaet.de“ zitiert. 


� Die Bundesarbeitsgemeinschaft innerhalb des Bundesmodellprojekts „Qualitätssicherung in ambulant betreuten Wohngemeinschaften“ hat bereits im letzten Jahr auf die zentrale Bedeutung der „Konstruktionsqualität“ von ambulant betreuten WGs für ihre Status-Beurteilung hingewiesen. 


� Veröffentlicht in epd sozial 15/08


� veröffentlicht in epd sozial 18/08
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